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x5*n Erfüllung des Synodalcommissums (cf. § 40 d. Prov.- 
Syn. Prot. v. 1899) bietet die Kommission zur Ausarbeitung des 
Projektes für eine Organistenschule nach stattgehabten 3 Sitzungen 
ein solches Projekt unter folgenden Gesichtspunkten:

I. Der Nothstand.

II. Organisten-Seminar oder private Musikschule?

III. Wie müßte eine solche Anstalt beschaffen fein, 
um ihrer Bestimmung allseitig zu genügen?

a) Das Ziel der Ausbildung.

b) Die Mittel zur Erreichung des Zuls.

IV. Die Zöglinge der Anstalt nnd ihre Aufnahme­
bedingungen.

V. Regeln für die internen Beziehungen zwischen 
dem leitenden Direktor und dem Kuratorium.

VI. Die materielle Fundirung der Anstalt.

a) Kostenanschläge und Angabe der Quellen zur Be­
schaffung der Mittel.

b) Ausrechnung der jährlichen Repartition von 
2000 Rbl. ans die einzelnen Gemeinden Livlands.

VII. Antrag an die Sprengels-Synoden.

VIII. Schlußbemerknngen.



I. Der Nothstand.
Die Musik hat eine gemüthbewegende Macht, eine 

Herrschgewalt über die menschlichen Empfindungen, wie 
keine der bildenden Künste. Sie spricht die innersten Tiefen 
der Seele aus, sie berührt mit ihreil Schwingen die zar­
testen Seiten des Gemüthes intb wirkt daher überwältigend 
intb bestimmend auf den Menschen ein. Schon die ältesten 
Nachrichten sind des Preises ihrer Wirkung voll, und wer 
dürfte denn heutzutage, da sie die herrlichsten Tonwerke ge­
schaffen, die großartigsten Triumphe gefeiert hat, ihre Macht 
und ihren Einfluß auf das menschliche Herz in relig.- 
ethischer Beziehung leugnen wollen! Wer ist vom kräs- 
tigen Gemeinde- oder Chorgesang nicht ergriffen und 
bewältigt, wer von zarten, lieblichen Tonstücken nicht ge­
rührt und bewegt worden?

In der lutherischen Kirche ist die Tonkunst, nament­
lich durch deu Choral, eine Macht geworden, welche ihres­
gleichen unter den Künsten nicht auszuweisen hat. Nicht 
umsonst hat man die evangelische Gemeinde die singende 
genannt, und von ihr gesagt, daß sie durch ihren Gesang 
mehr Anhänger gewonnen habe als durch ihre Lehre und 
Predigt. Luther hat die hohe Bedeutung und den großen 
Werth der Tonkunst für die Erbauung der Gemeinde im 
Gottesdienste und für die Entfaltung des geistlichen Lebens 
richtig erkannt nnb durch die Ehrenstellung, die er ihr 
in Kirche und Schule einräumte, auch recht zu würdigen 
gewußt.

Durch die Reformation erhielt die Tonkunst ihre wahre, 
lautere und reine Quelle, das unverfälschte Evangelium, 
wieder, aus welcher sie lebensfrisch hervorsprudelnd im 
evangelischen Liede ewig Bleibendes schaffen konnte. Der 



6

Choral hat eben nichts Fremdes, Uebernatürliches mehr 
an sich, wie die katholische Kirchenmusik, sondern er war 
ans der christlichen Volksseele hervorgegangen und ergreift 
daher noch heute mächtig die Sgcr^en aller, so daß man 
ihn mit Recht einen religiösen Volksgesang nennen kann. 
— Die geistlichen Gesänge wurden besonders zur Zeit 
der Reformation mit dem größten Fleiß in der Schule 
den Kindern eingeübt, und zu Hause saug sie der Haus­
vater mit seinem Gesinde, lleberall, wo das evangelische 
Lied aus „heller Kehl und frischer Brust" erschallte, that 
sich ein neues, reges geistliches Leben kund. Aber als in 
späteren Jahrhunderten allmählich die Anschaunng sich fest­
setzte, daß des Gottesdienstes konstitutives Element in der 
Predigt bestehe und die Kirche nichts anderes als ein 
Lehrinstitut, der Gottesdienst lediglich eine religiöse Lehr­
unterweisung sei, da war der kirchlichen Musik und damit 
dem religiösen Leben der Todesstoß versetzt. Die Ton­
kunst sank immer tiefer von ihrer einstigen Höhe herab, 
bis sie zur Zeit des Rationalismus auf der kaum denkbar 
niedrigsten Stufe angelangt war. Die herrlichen Choräle 
hatten ihren Rhythmus, ihre Frische und Kraft eingebüßt, 
mattes, langgedehntes schläfriges Schleppen der Melodien 
wurde allgemein beliebt. Man legte weder mif den Ge­
meinde- noch auf den Chorgesang irgend welchen Werth. 
Ter Mund der Gemeinde verstummte in der Kirche wie 
auch in den Häusern. Vor leeren Bänken predigte man 
christliche Moral und vernünftige Lebensweise. — „Falsche 
Innerlichkeit und falsche Geistigkeit verödeten das gottes­
dienstliche und geistliche Leben in der evangelischen Kirche." 
Man glaubte allgemein, daß der evangelische Kultus feiner 
musikalischen Entfaltung fähig sei und ihrer auch nicht 
einmal bedürfe. —

Erst um das Jahr 1825 begann in der lutherischen 
Kirche neues liturgisches Leben sich zu regen. Die Kirche 
besann sich auf ihren lvahren Lebensschatz, den ihr 
glaubensvolle, geisterfüllte Männer in den Schoß gelegt 
hatten. Die in völlige Vergessenheit gerathenen Musik­
Schätze vergangener Zeiten, besonders die des Refor­
mations-Zeitalters wurden au's Licht gefördert und mit 



großer Begeisterung in den Kirchen aufgeführt. Es regte 
sich überall in Deutschland der berechtigte Wunsch, diese 
Kunst der Kirche uud dem Kultus, wohin sie gehört, 
wieder 511 geben. Tonkünstler und Laien traten schaffend 
und gestaltend, fördernd und unterstützend mit ganzer 
Wärme für die Sache ein.

Langsam vollzieht sich jedes Wachsthum, aber noch 
langsamer geht der Prozeß, wenn er durch die Erneuerung 
hindurch muß, vor sich. Da giebt es viele Schwierigkeit 
zu überwindeu und nur unter großer Kraftanstrengung ist 
das verlorene Terrain wieder zu gewinnen. Man hat 
in den letzten Jahrzehnten in Deutschland §nr Hebung 
der kirchlichen Tonkunst und Belebung des liturgischen 
Theiles im Gottesdienst unendlich viel geleistet, aber man 
ist noch immer nicht am Ziel. Der ursprüngliche rhythmische 
Choralgesang >var der Gemeinde gänzlich entfremdet, 
daher kostete es viel Mühe und Zeit, ihn überall vertraut 
und heimisch zn machen. Es scheint jetzt allmählich gehen 
zil wollen. Denn der lebensfrische Choral bricht sich 
namentlich in der letzten Zeit hauptsächlich in allen Landes­
kirchen Süd-Deutschlands Bahn und findet überall neue 
Freunde, welche mit großem Eifer für die Einführung 
der kräftiger: Urmelodien in den Gottesdienst Sorge tragen.

Um dem Vortrag weltlicher Liedertafelmnsik und gar 
englischer geistlicher Couplets durch die Kirchenchöre im 
Gottesdienst zu steuern, hat man mehrere Sanrmlungen 
von „musica sacra“, die besten Chorwerke der evangelischen 
Kirche entfaltend, herausgegeben und zu billigen Preisen 
jedem zugänglich gemacht. Auch das Erscheinen vieler 
kirchlicher musikalischer Zeitschriften trägt zur Weckung des 
Sinnes und Verständnisses für die edle Kunst nicht wenig 
bei. Aber die größten Verdienste um die lebensvolle Ein­
führung der Chormnsik in den evangelischen Gottesdienst 
hat sich der große Kirchengesangverein erworben, welcher 
in Württemberg ins Leben gerufen, seine Zweige fast über 
ganz Deutschland ausgebreitet hat. Man ist bemüht 
überall, auch in jedem kleinen Dorf, einen Zweigverein 
des riesig großen Baumes zu gründen, welcher sich zur 
Aufgabe stellt, jeden Sonntag die gottesdienstliche Feier 



in der Kirche mit Chorvortrügen zu schmücken. Es ist 
in der That ein ersreulicher und für die Belebung der 
Liturgie ein vielversprechender Ansang gemacht worden. 
Ter Kultus hat an Abwechselung, Leben uni) Frische ge 
Wonnen und wirkt erhebend auf das Gemüth der Gemeinde 
und wo früher die Kirche schwach besucht war, füllen sich 
ihre Bänke mit Andächtigen bis auf deu letzten Platz.

Aber nicht allein der Chorgesang dient zur Hebung 
und Belebung der Liturgie und der gottesdienstlichen Feier, 
sondern auch das Orgelspiel, sei es als Präludium oder als 
Begleitung zum Chor und Gemeindegesang. Es lag aber 
bisher ebenso wie der Gesang sehr im Argen. Tie Los­
lösung der Schule von der Kirche hatte es mit sich ge­
bracht, daß die Lehrer, welche in den Dörsern Kantor und 
Organistenämter bekleiden mußten, in der Musik nicht 
genügend vorgebildet wurden. Auch wurden diese Aemtec 
von der Kirche als geringfügig angesehen und schlecht 
besoldet. Die tüchtigeren Lehrer, welche meist auch gute 
Musiker waren, zogen daher lieber in die Städte, wo sie 
wenigstens ernt Sonntag ihrer Freiheit nicht beraubt waren. 
So kain es denn, daß die Pflege der kirchlichen Tonkunst 
auf dem Laude vielfach in unrechten Händen sich befand 
und dadurch in Verfall gerieth. Die Geistlichen, welche 
darüber wachen und der edlen musica sacra sich annehmen 
sollten, lvaren selbst meist unmusikalisch oder auch in der 
Musik total ungebildet und hatten weder für sie Interesse 
noch Verständniß. Sie lebten noch immer der irrigen 
Meinung, daß nur ihr Wort die Erbauung der Gemeinde 
bewirke und nur die Predigt das einzig zu pflegende Ele 
ment des Gottesdienstes sei. —

Diesen Uebelstand hat man nun neuerdings mit gutem 
Ersolg zu beseitigen gesucht. Man ist bemüht, die materielle 
Lage der Kirchenbeamten zu heben und, wo es angeht, das 
Kantor- und Organisten-Amt voin Schulamt zu trennen 
und es gut zu dotiren. Es werden an vielen Orten 
Jnstruktivnskurse eingeführt, in welchen Geistlichen und 
Organisten Gelegenheit geboten wird, sich in der Mnsik 
zn vervollkommnen und fortzubilden. Auch für eine gründ­
lichere und gediegenere liturgisch-musikalische Vorbildung 



9

wird gesorgt. Die Predigtamlskandidaten lverden einer 
Prüfung in der Musik unterworfen und die Organistel! 
in ihrer musikalischen Fortbildung durch fachmännische Visi­
tationen beaufsichtigt. So hat z. B. die Badische General­
synode zur Hebung der kirchlichen Tonkunst folgende sehr 
beachtenswerthen Beschlüsse gefaßt:

„1. Eine angemessene Honorirung; 2. eine befrie­
digende Rechtsstellung des Organisten herbeizuführen' 
3. eine sachkundige, periodische Visitation der angestellten 
Organisten im Anschlusse au die Kirchenvisitation einzu­
richten und 4. eine Centralstelle für Kirchenmusik zur 
sachverständigen Leitung und Beaufsichtigung des Ganzen 
zu schassen."

Die musikalische Vorbildung der Theologen betreffend, 
hat sie Folgendes beschlossen, und der Oberkirchenrath bat 
es bereits in die Prüfungsordnung aufgenommen:

l. „Erwartet wird die Fertigkeit zum Vortrag von 
Chorälen auf dem Klavier, dem Harmonium oder der 
Violine; ferner Vertrautheit mit den Bestimmungen über 
Orgel- und Präludiumspiel, sowie die elementare Kenntnis; 
der Orgel und ihrer Einrichtung, Harmonielehre und Ge­
schichte der kirchlichen Musik sollen in den Grundzügen 
bekannt sein."

Diese Prüfungsordnung ist vom Badischen Oberkirchen - 
rath bereits offiziell publizirt worden. So steht die Sache 
der Mufikpflege in Baden, im übrigen Deutschland wird 
sie nicht minder ernst und energisch betrieben, und wo 
es noch nicht der Fall wäre, wird sie auch wohl dort 
sehr bald ihre eifrigen Förderer finden. Denn Eines 
steht fest, daß gegenwärtig in allen Gauen des deutschen 
Reiches eine begeisterte Bewegung durch die evangelische 
Kirche geht, die als ihre heiligste Aufgabe betrachtet, die 
kirchliche Tonkunst mit allen Mitteln zu heben und zu 
fordern, ihr im Gottesdienst den rechten „locum“ anzu­
weisen und sie zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen. -

Wir wenden uns unserer Heimathkirche zu und fragen: 
Wie steht es in ihr mit der Pflege der Tonkunst?

Unsere lettischen und esthnischen Nationen sind musi­
kalisch genügend beanlagt. Sie lieben Gesang und gute
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Musik. Der Choral, obwohl aus Deutschland stammend, 
ist durch den langen, geistlichen Gebrailch in Fleisch und 
Blut übergegangen, zum religiösen Bolkgesang geworden, 
den man nimmer missen will und kann.

Ist die Singweise auch nicht die rhythmische, sondern 
die ausgeglichene, so wird der Choral doch im Allgemeinen 
gut, frisch imi) lebendig gesungen. Zu Hause und in 
den Schulen wird er den Kindern eingeübt, in Kirche 
und Haus bei geistlichen Anlässen, wie auch oft ohne die­
selben von allen gern gesungen. Wo dieses nicht der 
Fall sein sollte, wo etrva die Unlust zunr Choralgesang 
sich bemerkbar niacht, wo das langweilige, schläfrige Ziehen 
und Schleppen der Melodien beliebt wird, da liegt es 
weniger an der Gemeinde, als an den Lehrern imi) Leitern, 
die berufen sind, die kirchliche Tonkunst zu pflegen und 
das religiöse Leben unter dem Volk zu fördern.

Vergleichen wir aber die Gesangslust des Volks der 
Gegenwart mit der der früheren Jahrzehnte, so kommen 
>vir leider zu dem traurigen Resultat, daß sie nicht zu-, 
sondern abgenommen hat. Man hört nicht mehr so oft 
Ivie früher die Choräle anstimmen, man hört nicht einmal 
die Volkslieder fingen, welche doch früher in den Häusern 
und auf den Feldern in süßen Mußestunden und bei 
harter Arbeit, bald in fröhlicher, bald in trauriger Weise 
erschallten. Statt dessen will man in einigen Gegenden, 
namentlich in denen der größeren Städte, die Neigung zu 
allerlei Opermelodien und zotigen Weisen bemerkt haben. 
Woher dieser Wechsel?

Man Pflegt den Zeitgeist zu beschuldigen, welcher mit 
seinem Materialismus deu früheren Idealismus unter­
drückt haben soll, und nun den Mund verstimmen oder 
zu Spottliedern öffnen lasse. Wie konnte aber der fremde 
Gast sich einbürgern, der nun so stolz feine Macht geltend 
machen will? Die einzige Erklärung bietet uns der Herr 
der Gemeinde Matth. 13,25: „Da aber die Leute schliefen, 
kam sein Feind und fäcte Unkraut unter dem Weizen." 
Cs hat nie einen reinen Idealismus in der Völkerwelt 
gegeben, der Materialismus ist stets vorhanden gewesen 
und hat, je nachdem die Wächter wachten oder schliefen 
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die Menschheit bald mehr, bald weniger beherrscht. Tic 
Ursachen, daß die Tonkunst auch iu unseren Landen und 
in unserem Gemeinden dem Niedergange entgegenzugehen 
droht, sollen tvir nicht im Zeitgeist suchen, sondern in der 
Vernachlässigung der Ausgaben, die uns Gott als die 
heiligsten gestellt hat. Tas Volk will singen; bietet man 
ihm nicht gute Musik iu edler Form, so eignet es sich 
die Gassenmusik und ihre schandbaren Lieder an, oder es 
schreit, weil es nichts Ordentliches zu singen versteht, und 
daran weder Freude uoch Grbauuug smden kaun. Gebt 
dem Volk die heilige Tonkunst in den kräftigen, ewig 
lebensvollen, geistlichen Gesängen und in den sittlich reinen, 
kindlich naiven Volksliedern wieder, und ihr werdet eure 
Freude erleben, wie das Volk der Tonkunst gern sich zu- 
lvenden und ihre Weiseir begeistert singen wird. —

Wie aber ein Blinder einen Blinden nicht führen und 
ihm den Weg nicht lveiseu kann, fo kann auch ein des 
Gesanges Unkundiger die Kunst den Andern nicht bei­
bringen, Liebe und Begeisterung in ihnen nicht entfachen.

Unsere Volksschulen sind von der Kirche durch die 
Verstaatlichung derselben losgelöst, und daher kann sie 
die Ausbildung der Lehrer weder beeinflussen noch über­
wachen, noch auch der Pflege der Tonkunst in der Schule 
sich annehmen.

In den russischen Seminaren erhalten die Lehrer eine 
für ihren Beruf ungenügende umsikalischc Vorbildung. 
Gegenwärtig tverdcn nicht selten solche als Lehrer ange­
stellt, die an einer Stadtschule ihr Lehrer-Examen ohne 
Prüfung in der Musik abgelegt haben. Unter ihnen sind 
einige, die weder ein Instrument spielen noch auch einen 
Ehoral richtig anstimmen und absingen können. Wie soll 
nun in dem Gebiete, ivo ein solcher Lehrer Anstellung 
gefunden, der Gesang gepflegt werden! Die Inspektoren 
sind zum großen Theil selber unmusikalisch und begnügen 
sich damit, daß die Schüler die Volkshymne und einige 
russische „pesni“ abbrüllen. Auf reine Harmonie und 
gute Tonbildung und rhythmischen Vortrag wird nicht ge­
achtet. Auch leidet der Gesangunterricht in vielen Schulen 
durch deu Maugel au musikalischen Instrumenten; aber 
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was sollen die Instrumente, wenn die Lehrer sie nicht zu 
handhaben verstehen! Auch ist derjenige noch nicht Leiter 
eines Gesangchores, der zur Noth einige Melodien auf der 
Violine oder auf deiu Klavier §it spielen versteht. Die 
meisten russischen Seminarzöglinge können wohl den Choral 
einstimmig, auch hier und da zwei- und mehrstimmig, 
einüben, aber den Figuralgesang mit Verständniß zri 
Pflegen vermögen die wenigsten unter ihnen. Doch gerade 
dieses ist eine mehr denn billige Forderung, die wir an 
die Lehrer zu stellen berechtigt sind. Der figurale Gesang 
mit Liebe und Eifer in der Schule gepflegt, legt den 
Grund zur fpäteren Sangeslust. Die Mehrzahl der 
Kirchenchöre rekrutierten ihre Mitglieder ans Zöglingen 
solcher Lehrer, die sie in der Schule sür den Gesang 
begeistert haben. Beün Unterricht kommt es sehr darauf 
an, in welchem Geist derselbe ertheilt wird. Daß aber 
aus den russischen Seminaren unserer evangelischen Kirche 
ein fremder Geist entgegenweht braucht nicht erst erwähnt 
zn tverden. Es fehlen den Lehrern nicht nur die ge­
nügenden Kenntnisfe in der Mufik, sondern die verständ- 
nißvolle Liebe zur Kirche und ihrer heiligen Mission. 
Und so haben es ihre Gleichgültigkeit in religiösen Dingen 
und ihre Antipathie gegen das Kirchenthum eigentlich 
noch mehr als ihre geringen Fähigkeiten verschuldet, daß 
die Luft zum geistlichen Gesang in Schule und Haus 
abnimmt, und zugleich ein laxes Leben in den unteren 
Volksschichten sich breit zu machen beginnt. Das heilige 
Feuer aus deu Altären will verlöschen, an welchem die 
Jugend für ihr ganzes Leben sich erwärmen und be­
geistern soll!

In den meisten Kirchspielen sind die Parochiallehrer 
zugleich Küster uud Organisten. Die Aemter von ein­
ander zu trennen, erlauben die geringen Mittel nicht. Und 
>vo auch dieses augäuge, können die Stellen nicht so dotirt 
tverden, daß ein in der Musik gut gebildeter Organist 
sich um dieselbe bewerben wollte. Es bleibt daher nichts 
anderes übrig, als die Seminarzöglinge, obtvohl sie völlige 
Ignoranten sind, als Organisten anzunehmen. Gegen­
wärtig kann man bei der Wahl der Parochiallehrer noch 
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mitsprechen und auch die Qualifikation der einzelnen Kan­
didaten achten, aber es kann bald die Zeit kommen, da 
der Inspektor, ohne den Konvent zu befragen, den Paro- 
chiallehrer von sich aus einsetzt und wir werden aus urate- 
riellen Gründen gezwungen fein, denselben als Organisten 
acceptiren zu müssen. Ist die Trennung der Aemter 
möglich, so geschehe sie lieber heute als morgen, aber 
auch hierbei bleibt die Kalamität fortbestehen, weil wir 
keine Kandidaten haben, die für das Organistenamt vor­
gebildet würden. Oder, wir müßten einen solchen jedes 
Mal ausfindig machen und auf Gemeindekosten ausbilden 
lassen. Welchen Schwierigkeiten diese Art der Ausbildung 
der Organisten begegnen muß, ist leicht einzusehen. Glaubt 
man aber der Hoffnung fich hingeben zu können, daß der 
Kandidat als Organist mit der Zeit sich einspielen wird, 
so dürften in den meisten Fällen große Enttäuschungen 
zu erleben fein, namentlich dort, wo die Aemter kom- 
binirt bleiben müssen. Tie beim Inspektor gut ange- 
fchriebenen Lehrer um der Vernachlässigung des Kircheu- 
amtes willen ans der Stelle zu entfernen, ist unmöglich. 
So wird denn der Gottesdienst den unliebsamen Störungen 
ausgesetzt. Wenn es nun auch gewissenhafte Lehrer giebt, 
die ihr Möglichstes thun, um auch bent übernommenen 
Organistenberuf zu genügen, so werden sie doch als Auto­
didakten, auch wenn fie musikalisch gut beattlagt find, 
Sintt und Geschmack für gute Kirchenmusik und deren 
würdigen Vortrag ohne Anleitung schwerlich sich aneignen. 
Tabei haben wir unsere Kirchen zit Uebungsstätten herab­
gesetzt und unsere Gottesdienste ihre Würde eingebüßt. 
Gern spenden die Gemeinden größere Summen für die 
Beschaffung neuer Orgeln und hoffen dadurch neues Leben 
im Kultus erstehen zu sehen. Aber um so störender tritt 
das Mißverhältnis; zwischen dem herrlichen Werk und dem 
Organisten hervor. Es giebt nichts Unangenehmeres und 
das religiöse Gefühl Verletzenderes, als einem Gottesdienst 
beiwohnen zu müssen, wo der Organist durch sein bestän­
diges Fehlgreifen und Verschleppen der Choräle dem Ge­
meindegesang die Weihe nimmt. Dabei erlauben sich solche 
Schüler noch, die Gemeinde während des Gottesdienstes 
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ihres schlechten Gesanges zu beschuldigen, imb weisen durch 
laute Zwischenrufe aus ihr Orgelspiel hin. Dabei trägt 
nicht die Gemeinde die Schuld, sondern der Organist unter 
dessen Händen die schrillsten Mißtöue hervorgebracht wer­
den. Da fragt es sich wohl, ob es nicht in diesem Fall 
angebracht wäre, die Orgel lieber aus der Kirche zu ver­
bannen, als durch sie den Gottesdienst stören zu lassen. 
Die Gemeinde wird ihre Choräle, wenn auch etwas schlep­
pend, so doch ohne Störungen singen. So lange es Or­
ganisten giebt, welche nur mühsam die Choräle abspielen, 
kann weder von einer Belebung der Liturgie, noch weniger 
von einer allgemeinen Einführung des rhythmischen Choral­
gesanges geredet werden. Denn diese verlangen im Vor­
trage mehr Lebendigkeit nnd strengeren Text, als die aus­
geglichene.

Ein zweiter Uebelstand der beseitigt werden muß, kommt 
auch hie und da in den landschen Kirchen nicht selten 
vor. Es giebt nämlich Organisten, welche eine gute Technik 
besitzen; aber da ihnen jeglichesVerständniß für gute Kirchen­
musik abgeht, sündigen auch sie, wenn auch in anderer 
Art mit ihrem Spiel. Es werden triviale Sachen zu 
Prä- und Postludien gewählt, welche überall, nur nicht 
im Hanse des Herrn rind zu seiner Ehre erschallen dürften. 
Die Spielart ist heftig, incorrect, von dem würdigen Vor­
trag, wie der Ort ihn verlangt, >veit entfernt. Weder 
aus den Charakter des Sonntags noch aus den Inhalt 
des Liedes wird Rücksicht genommen, sondern es werden 
stets nach der Lanne die Vorspiele gewählt und Register 
gezogen. Das hierdurch die Gemeinde in die rechte An­
dachtsstimmung versetzt nnd die Seele zum Gebet be­
wegt werden könnte, ist stark zu bezweifeln. Je edler 
und solider das Spiel, nm so stiller, sich sammelnd lauscht 
die Gemeinde den Choral vorbereitenden Tönen, und ihre 
Wirkung tritt beim Anstimmen des Liedes hervor. Der 
Gesang gewinnt an Farbe, Frische, Leben und Fülle.

Der Pflege des Organisten ist auch ferner der Chor­
gesang anvertraut. Ein schlechter Organist wird wohl 
selten ein guter Chorleiter sein. Wir erleben oft, daß 
in unseren Kirchen zu Festtagen und anderen Anlässen 
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weltlich klingende Musik erschallt, der vielleicht nur biblischer 
Text untergeschoben ist. Es fehlt unseren Chorleitern eben 
der kirchliche Sinn und das Verständnis; für die evange­
lische Kirchenmusik. Sie gehen mehr ans Effekthascherei 
aus und wollen von der Gemeinde als große Meister 
bewundert werden und lassen die wahre Aufgabe des 
Chorgesanges und des Orgelspieles, die Gemeinde zur An­
dacht zu stimmen und zu erbauen, ganz unberücksichtigt 
aus den Augen. Soll der Organist seinen Beruf richtig 
erfassen und erfüllen, so genügt ihm nicht die bloße Technik 
im Spielen und die Gewandtheit im Chordirigiren, denn 
ein Virtuos kann oft ein erbärmlicher Organist und 
schlechter Chormeister sein, sondern er muß in den Gang, 
die Konstruktion des Gottesdienstes sich hineinzudenken 
und seinen Inhalt zu erfassen vermögen. Dazu ist aber 
mehr denn die bloße Aneignung von Fertigkeiten nöthig. 
Die berühmten Kantoren vergangener Jahrhunderte haben 
nicht bloß Latein verstanden, sondern sich auch ши die 
Theologie gekümmert und waren sattelfeste Litnrgiker. Iln- 
fere Organisten müssen, wenn wir durch sie Hebung inid 
Belebung der kirchlichen Tonkunst herbeiführen wollen, 
kirchlich gesinnt sein, und nicht der musikalischen Ans­
bildung auch liturgische Schulung erhalten.

Bei aller technisch-liturgischen Bildung wird der Or­
ganist die Kirchenmusik doch nicht so fördern können wie 
es erforderlich iß, so lange sein Amt als ein geringfügiges 
angesehen und dementsprechend materiell schlecht honorirt 
wird. Die Kirche schadet sich selbst, wenn ihre Musiker 
aus Nahrungssorgen genöthigt sind, ihre ganze Äraft der 
außerkirchlichen Thätigkeit zuzuwenden. Wer die ganze 
Woche hindurch in der Schule 34 und noch mehr Stunden 
zu ertheilen hat, der bedarf mit Sonntage mit Recht der 
Erholung. Unsere Organisten sind fast alle so gestellt, 
daß sie als Lehrer sehr in Anspruch genommen sind und 
somit wenig Zeit für den Kirchendienst iibrig haben. Am 
Sonntage, ihrem einzigen Erholungstage haben sie ost zwei 
Gottesdienste; Nachmittag mehrere Beerdigungen und zu­
gleich auch häufig Chorübungen, welche Arbeit eine ganz 
besonders ermüdende ist. Kann man sich da verwundern, 
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wenn bei einer solchen Arbeitslast unsere Organisten, welche 
rvohl in ihrer Jugend freudig den Kirchendienst verrichten 
nnd jede gottesdienstliche Feier an den Festtagen mit 
Chorgesängen schmücken, bald den Chor eingehen lassen 
und auch das Orgelspiel vernachlässigen? Dem ist es 
zuzuschreiben, daß wir keine ständigen Chöre haben, welche 
ungemein viel zur Erbauung der Gemeinden beitragen 
würden. Sehr segensreich würden sich hier Visitationen 
des Organistenamtes erweisen, weil die Visitatoren den herr­
schenden Uebelständen leichter entgegentreten können als 
der Ortspastor, indem sie den Lehrer vor der lieber» 
bürdung dadurch schützen, daß sie bei bem Kirchenvorstand 
eine Verbesserung der pekuniären Lage des Organisten 
beantragen und ihn seiner Fortbildung anspornen. Auch 
lvird vielfach darin gefehlt, intb das zum Schaden des 
kirchlich-musikalischen Lebens, daß namentlich in Süd-Liv­
land der Organist vom Prediger oft auf die niedrige 
Stufe des Küsters, d. h. des Glöckners herabgedrückt und 
seinen Leistungen jegliche Anerkennung versagt wird. Ohne 
eine wohlwollende Berücksichtigung seiner Bemühungen 
inib ohne das Gefühl der Zusammengehörigkeit als an 
einer Kirche wirkend, ist ein freudiges Arbeiten des Or­
ganisten unmöglich. Nur ein innigeres Verhältnis;, freund­
liches Aufmuntern lvürde dem Organisten seine Mühen 
belohnen und auch sein Weiterstreben günstig wirken.

Aber nicht allein die Lehrer und Organisten sind be­
rufen, die heilige Tonkunst in den Gemeinden zu pflegen, 
fondern auch der Geistliche. Wo der Kirchengesang dar­
niederliegt, trifft die Schuld auch den Pastor. Er ist im 
Kirchspiel, in allen kirchlichen Sachen der Tonangebende. 
Wo der Pastor keinen Sinn und kein Interesse für die 
Tonkunst hat, da bereitet sich ihr Verfall vor. Es ist 
aber traurig genug, daß viele unter den Pastoren gar- 
nicht wissen, was man an der Kirchenmusik hat und wie 
kahl unsere Gottesdienste wären, wenn sie dieser Kunst 
einst entbehren sollten. Es ist vielfach nur dem frischen 
Gesang zu verdanken, daß die Gemeinde andächtig den 
Worten des Predigers lauscht nnd mit innerer Sammlung 
zum Gebet niederkniet.
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Der Pastor tritt bei der Verkündigung des Wortes 
in Beziehung zu einer singenden Gemeinde und als Liturg 
nimmt er selber daran Theil. Das Singen der Liturgie 
ist jedenfalls dem trockenen Sprechen vorzuziehen, nament­
lich wenn es mit einer gutgeschulten, klangvollen Stimme 
geschieht. Die Ansicht ist eine falsche, die behauptet, daß 
das Gebet nur gesprochen und nicht gesungen werden dürfe. 
Ein gesungenes Gebet oder Segenswort bleibt dem Ge- 
dächtniß durch die Melodie eher haften und wirkt daher 
nachhaltiger, nnd auch vom Standpunkt der Liturgik ist 
es richtiger. Wir sollen auch alle Gaben in den Dienst 
des Herren stellen nnd mit jedem uns anvertrauten Pfunde 
wuchern. Es hat so mancher Pastor ein gutes Organ, 
es könnte im Gottesdienst zu schöner Geltung kommen, 
aber weil es nnausgebildet geblieben, liegt die Gabe im 
Schweißtuche vergraben.

Der Prediger hat nun auch als Leiter des Gottes­
dienstes die Pflicht übernommen, darüber zu wachen, daß 
in demselben alles ehrbar lieh nnd ordentlich hergehe. Der 
Organist ist in seinen Funktionen dem Pastor als Leiter 
fnbordinirt, welcher darauf zu achten hat, daß das 
Amtiren des Organisten mit dem Charakter des Gottes­
dienstes in Einklang steht. Soll der Pastor dieses ge­
wissenhaft thun, so muß er kirchlich-musikalisch gebildet 
fein, und nicht allein sein Urteil abgeben, sondern auch 
den schwachen Organisten zum fleißigen Lieben anhalten, 
den unkirchlichen aber zurecht weisen zur guten musikali­
schen Litteratur und zum würdigen Vortrag anleiten zu 
können. Des Pastors Pflicht ist es, auch den Kirchengesang 
in Schule und Haus zu pflegeu und zu kontrolireu. Hier­
bei ist musikalisches Verständniß durchaus nothwendig. 
Seine Bemerkungen und Hinweise genügen häufig, um 
Lehrer und Schüler, ja die ganze Gemeinde für die Ge- 
fangspflege zu begeistern.

Wie der Pastor, so die Gemeinde, dieser Ausspruch 
bewahrheitet sich auch hier. Wo der Pastor Musik und 
Gesang Hebt, und für bereit Pflege verständnißvoll sich 
interessirt, da blüht diese Kunst segensvoll in der Ge­
meinde auf. Daher müssen die Pastoren nächst der litur-

Griwing, Organistenschule. 2
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gischen auch eine musikalische Bildung erhalten. Es soll 
hiermit nicht gesagt sein, das; etwa die von Natur un­
musikalisch Beanlagten vom Studium der Theologie aus­
zuschließen seien, sondern daß ein jeder Theologe, der ein 
Pfarramt bekleiden möchte, sich wenigstens ein Verständnis; 
dessen aneigne, was die Musik im Kultus für eine Be­
deutung hat, und tvelche Musik der Kirche angemessen ist; 
um hierdurch ein lebendiges Interesse für die Kirchen­
musik zu gewinnen. Wo sollen aber unsere Lehrer, Or­
ganisten und Geistliche ihre musikalische Vorbildung er­
langen? Die evangelische Kirche Rußlands ist auf sich 
selbst angewiesen, und daher sollen auch in dieser Sache 
alle Glieder, Instanzen imb Körperschaften sich zusammen 
thun und eine Schule gründen, in welcher Lehrer, Orga­
nisten und Geistliche eine gediegene, musikalisch-liturgische 
Ausbildung erhalten. Besonders sollen hier Lehrer 
und Organisten Liebe und Verständniß für unfere 
evangelische Kirche und ihre heilige Mission da­
durch gewinnen, daß sie durch die obligatorischen 
Nebenfächer, wie Bibelluude, Katechetik, Kircheu- 
geschichte uud Liturgik in unseren Glaubenslehren 
mehr befestigt werden.

Einige Vorschläge, die zur Hebung der kirchlichen Ton­
kunst in unseren Gemeinden dienen würden, seien hier noch 
hinzugefügt:

1. Der Organist muß, um sich seinem Kirchendienst ganz 
widmen zu können, materiell besser gestellt werden.

2. Wo die Aemter eines Organisten imb Parochial- 
lehrers kombinirt bleiben, soll die Stundenanzahl 
auf 20 bis 24 wöchentlich verringert lverden.

3. In jedem Kirchspiel soll die Konstituirung eines 
ständigen Kirchenchores angestrebt werden, welcher 
soivohl an den Fest-, als auch, weun's möglich, au 
den Sonntagen gottesdienstliche Feier mit mehr­
mehrstimmigem Gesang schmückt.

4. Die Herausgabe wohlfeiler Sammlungen der besten 
Chorlverke in lettischer und esthnischer Sprache imb 
Prä- imb Postludieu kirchlichen Styts mit Lln- 
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spruchnahme bei Gesangbuchskasse ist zu veran­
stalten.

5. Eine sachkundige, periodische Visitation der ange­
stellten Organisten ist einzuführen.

6. Lehrer und Organisten, die in musikalischer Hin­
sicht ihrem Berufe nicht genügen, werden ver­
pflichtet, in den Jnstruktionskursen ihre Kenntnisse 
zu erweitern.

7. Jeder Geistliche muß nächst liturgischer, gewisse 
musikalische Vorbildung haben.

8. Das Hauptgewicht wird auf die Kenntnisse der 
Musikliteratur, die Vertrautheit mit den Bestim­
mungen über Orgel- und Präludienspiel und das 
Verständniß guter Kirchenmusik gelegt.

9. Jeder Geistliche muß nach Möglichkeit, soviel in 
seinen Kräften steht, die musikalischen Bestrebungen 
in seiner Gemeinde mit Wort und That fördern.

10. Das Konsistorium sollte durch die Synode ersucht 
werden, bei den Prüfungen die musikalischen Fertig­
keiten der Candidaten im Anschluß an die Liturgik 
durch einen Fachmann begutachten zu lassen.

II. Organistrn-Seminar oder private Musik­
schule?

Um das Ziel einer genügenden Ausbildung von Orga 
nisten für unsere Lutherischen Gemeinden zu erreichen, 
wurde in I. die Nothwendigkeit einer Anstalt ausgesprochen.

Es entsteht da die Frage, in welcher Forni eine solche 
Anstalt in's Leben gerufen werden könnte, ob es ein voll­
ständiges Organisten-Seminar oder aber eine private 
Milsikschule, in der fpeeiell Organisten ihre Ausbildung 
erhielten, sein solle. Um diese Frage zu entscheiden, wer­
den alle Gründe für und >vider zu erwägen sein.

A. Für die Einrichtung eines Organisten-Sem i 
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nars spräche vor Allem, daß eine solche Anstalt mit 
größter Energie nicht nur die musikalische Ausbildung 
ihrer Zöglinge betreiben, sondern auch ganz besonders 
die religiös-sittliche Entwickelung derselben durch ein ge­
regeltes Leben im Internat, sowie durch die Ertheilung 
entsprechender obligatorischer Nebenfächer fördern und be­
einflussen könnte. Schon darum wäre es das Idealste, 
ein Organisten-Seminar in's Leben zu rusen.

Der Realisirung dieses Ideales stehen aber unüber­
windliche Hindernisse im Wege.

Zunächst hätte ein solches Institut schon gar keine 
Aussicht auf obrigkeitliche Bestätigung. Denn daß eine 
solche Anstalt direkt die Stärkung des kirchlichen Lebens 
unserer Lutherischen Gemeinden bezweckt, muß von vorn­
herein einleuchten; und wie wenig es an maßgebender 
Stelle gewünscht wird, die Lutherische Kirche unserer Lande 
irgendwie zu stärken, dürfte nur allzubekannt fein. Eine 
Bitte um Bestätigung eines Organisten-Seminars hätte 
also nur die allerbesten Arissichten, rund abschlägig be- 
schieden zu werden.

Aber noch andere gewichtige Gründe sprechen gegen 
ein Organisten-Seminar. Die Gründung desselben wäre 
mit ganz erheblichen Kosten verbunden. Vor allem wäre 
ein passendes Haus erforderlich, und zwar würde es fich, 
da wohl kaum eiu zweckentsprechendes Gebäude irgendwo 
miethweise erhältlich sein dürfte, direkt um einen kost­
spieligen Neubau handeln. Nun ist aber bekannt genug, 
daß sonderlich in unseren Tagen die Aufrechterhaltung 
und Förderung unserer alt-baltischen Kultur und Evan­
gelisch-Lutherischen Kirche, trotz der wirthschastlich schwie­
rigen Zeitverhältnisse, größere Anforderungen an die Geld­
mittel unserer Provinzen stellen, denn je zuvor. Und es 
liegt der Kommission durchaus sern, etwas Großartiges 
vorzuschlagen, vielmehr ist ihr Bemühen darauf gerichtet, 
die Sache fo schlicht wie irgend thunlich einzurichten, und 
doch das Ziel so weit wie möglich zu erreichen.

Ferner muß durchaus im Auge behalten werden, daß 
der Zuzug von Zöglingen zeitweilig spärlich werden oder 
gar gänzlich aufhören könnte. Damit stände man vor
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der Nothwendigkeit, die Anstalt zn schließen. In dem Falle
wäre ein eignes Anstaltsgebäude eine Last. Große Kapi­
talien würden brach liegen, und das darf nicht riskirt 
werden.

Bei so schwerwiegenden Bedenken gegen ein Organisten­
Seminar, muß die Gründung eines solchen wohl oder übel 
aufgegeben und ein anderer Weg zur Erreichung des 
Zieles gesucht werden.

B. Diesen Weg sieht die Kommission in der Grün­
dung einer privaten Musikschule zur Ausbildung tüch­
tiger Organisten. Was zunächst die obrigkeitliche Bestäti­
gung einer solchen Schule anlangt, so stehen derselben 
keinerlei Schwierigkeiten im Wege. Es ist sogar gegründete 
Aussicht vorhanden, daß eine solche Bestätigung in aller­
nächster Zeit für Dorpat zu erwarten ist.

Bei einem Statute, das fast wörtlich sich an das einer 
in Riga kürzlich bestätigten Musikschule anlehnt, sind gar 
keine Hindernisse vorauszusehen, wie das auch von einem 
in unseren Verhältnissen auf's Beste unterrichteten Rechts­
anwalt bestätigt wird. Und in den Rahmen dieses Statutes 
ließe sich die für unseren Zweck zu leistende Arbeit vor­
trefflich einfügen. Dazu kommt der günstige Umstand, 
daß eine solche Musikschule mit dem Ministerium der Volks­
aufklärung nichts zu thun hat, vielmehr direkt durch den 
Minister des Inneren bestätigt wird. Daß aber eine solche 
Musikschule auch wirklich den gewünschten Charakter einer 
Bildungsstätte für Organisten habe, und wie sie dazu 
eingerichtet werden müßte, das auseinanderzusetzen ist dem 
nächsten, III. Abschnitt Vorbehalten.

Hier sei nur erwähnt, daß am Unterricht in einzelnen 
Fächern aufs Ungezwungenste auch Studirende der Theo­
logie und andere Interessenten theilnehmen können. Weiter 
spricht für die Begründung einer privaten Musikschule 
der Umstand, daß die Einrichtungskosten für eine solche 
ganz erheblich geringer als die für ein Seminar sein 
würden. Mit ganz kleinen Anfängen könnte begonnen 
werden, und ein passendes Lokal ließe sich leicht mieth- 
weise beschaffen. Sollte dann das Unternehmen doch aus 
unvorhergesehenen Gründen fehlschlagen, so ist kein großes 
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Kapital festgelegt und daher lein großes Risiko zu tragen. 
Zur Anschaffung der nothwendigen Lehrmittel würde ja 
wohl eine beträchtliche Summe (cf. unten Kostenanschläge) 
nöthig werden, doch sind die Gegenstände allermeist von der 
Art, daß sie nicht schnell entwerthet würden und daher 
gegebenen Falles ohne größeren Verlust wieder verkailft 
werden könnten.

Endlich ist es nur in einer privaten Musikschule mög­
lich, mit kleinen Anfängen zu beginnen, während ein Or- 
ganisten-Seminar von vornherein den vollen Etat be­
ansprucht.

Im Anschluß hieran sei die Ansicht der Kommission 
über den Ort, wo die Schule zu gründen wäre, ange­
führt. Als der allseitig passendste wäre Dorpat anzu­
sehen und zwar aus folgenden Gründen:

1. Wegen des Vorhandenseins der Lehrkräfte;
2. wegen der regen Bethätigung des kirchlich-musika­

lischen Lebens und der allen zugänglichen Betheili­
gung an demselben;

3. wegen der Möglichkeit für die Studirenden der 
Theologie, sich mit der Kirchenmusik schon während 
ihrer Studienzeit vertraut zu machen.

Auch die hier so wichtige Personenfrage ließe sich in 
Dorpat leicht lösen, da der Herr Musikdirektor Rcidolf 
Griwing sich der Kommission gegenüber bereit erklärt 
hat, die Leitung der Musikschule und die Begründung der­
selben auf seinen Namen zu übernehmen.

Die Kommission verhehlt sich nicht, daß der Anfang 
der so nothwendigen und guten Sache ein bescheidener 
sein wird, hofft aber doch, auf dem vorstehend an­
gegebenen Wege zum Ziele der Ausbildung landischer 
Organisten näher zu kommen.
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IIL Wie müßte eine solche Anstalt beschaffen 
sein, um ilrrer Bestimmung allseitig' pr 

genügen?
a) Das Die! drr Ausbildung.

Bei der Ausübung des Orgelspiels unterscheidet man 
zwei Richtungen: die virtuose und die kirchlich-prak­
tische. Um erstere verfolgen zu können, muß der Spieler 
neben bedeutender technischer Fertigkeit eine künstlerische 
Geschmacksbildung und ein musikalisches Verständniß be­
sitzen, welche ihn besähigen, die Werke großer Meister 
in vollendeter Form und ürt Geiste der Komponisten zu 
reproduziren.

Die kirchlich-praktische Richtung hat einzig das 
Bestreben, den Gottesdienst an ihrem Theile derartig aus­
zugestalten, daß die Gemeinde, die in das Gotteshaus 
kommt, um sich zu erbauen, dasselbe auch innerlich ge­
tröstet, gestärkt und erhoben verläßt, und dazil gehört 
— abgesehen von einer theoretischen und praktischen Aus­
bildung, die jeder Organist besitzen muß - tiefes Ber­
tzäuduiß für die Bediirfnifse der betenden Gemeinde. Nicht 
immer sind große Orgelvirtuosen im Stande, die von ihnen 
eingeschlagene Richtung mit der an zweiter Stelle be­
rührten zu vereinigen; noch viel weniger ist es der Fall, 
daß die, welche den Forderungen der zweiten Richtung 
voll entsprechen, auch Anspruch auf deu Titel „Virtuos" 
erheben können. Wird ein Organist den Forderungen 
gerecht, die sowohl an einen Virtuosen, als auch au einen 
kirchlich-praktischen Spieler zu stellen sind, dann darf er 
ivohl als ein „ganzer Mann" bezeichnet werden.

Wir haben für unseren Zweck in erster Linie die For­
derungen, die an ein kirchlich-praktisches Orgelspiel, oder 
wie man es auch im Hinblick aus seinen Ziveck nennen 
kann, an ein „erbauliches" Orgelspiel zu stellen sind, 
näher in's Auge zu sassen.

Was aber versteht man unter „kirchlichem" Orgel­
spiel? Die Kirche ist das Haus des Herrn, der Ort, an 
welchem der Höchste im Geist und in der Wahrheit an­



24

gebetet werden soll; als solches unterscheidet es sich von 
der „geschäftigen" Welt, die ihre Ziele fast ausschließlich 
in der Sicherstellung der materiellen Existenz und in Ver­
gnügungen sucht. Uuzertrennlich vom Gotteshaus ist der 
heilige Ernst, der in ihm waltet, der sich über dem ganzen 
Gottesdienst ausbreiten und Jeden erfüllen soll, der die 
Stätte betritt, darinnen die Ehre des Herren wohnt. Die­
sem heiligen Ernste entsprechend, frei von allen welt­
lichen Beimischungen, sei das Spiel des Organisten; 
nur dann wird es auf die Bezeichnung „kirchlich" An­
spruch machen können.

Inwiefern kann es „praktisch" genannt werden?
Die Kirche ist für alle da: für Reiche und Arme, für 

Gebildete und Ungebildete, für Große und Kleine. Sie 
ist nicht ein Gesellfchaftshaus, das nur einer bestimmten 
Gesellschaftsklasse zugänglich ist. Berechnet ein Organist 
sein Orgelspiel ausschließlich für die Gebildeten, oder besser 
für die Kunstverständigen, dann dient er bloß einem Theil 
und zwar nur einen: kleinen Theil der Gemeinde, und 
das ist nicht „praktisch". Nothwendig ist, daß sein Spiel 
Jedem, auch dem „Armen im Geiste" zu Herzen geht 
und dort die Saiten berührt, die allein den Aufschwung 
einer Seele ermöglichen. Gelingt es ihm, durch seine 
Kraft jedes Herz mit heiligem Schauer zu erfüllen und 
an seinem Theile die Erbauung aller Gemeindeglieder 
zu fördern, dann ist sein Spiel auch „praktisch".

Aber auch „erbaulich" sei das Spiel des Organisten. 
Diese Forderung ist nicht als eine besondere aufzufassen, 
vielmehr fällt fie mit der: „Spiele praktisch" zusammen. 
Denn wenn ein Organist durch sein Spiel die Erbauung 
fördert, dann ist es kirchlich und auch praktisch. Aber 
einen Vorzug hat die Bezeichnung „erbaulich". Sie 
faßt alles zusammen, was in den Ausdrücken kirchlich und 
und praktisch gefordert ist, und giebt eine kurze, aber 
zusammenfassende Erklärung derselben. „Spiele erbau­
lich" gilt als das oberste Prinzip alles kirchlichen Orgel­
spiels und sollte eigentlich mit der Begründung: „Denn 
der Boden daraus Du stehest, ist ein heiliges Land!" mit 
deutlichen Buchstaben an jeder Orgel verzeichnet stehen.
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Das erbauliche Orgelspiel kann sich aber nun in ver­
schiedener Weise zeigen und nach verschiedenen Unterprin­
zipien geregelt werden, je nach der Sonderausgabe, die 
der Organist zu lösen. hat. Dieser Sonderausgaben gießt 
es drei, entsprechend dem dreifachen Gebrauch der Orgel 
im Gottesdienst. Der Organist hat nämlich den Gemeindc- 
gesang durch ein Vorspiel einzuleiten, ferner den­
selben zu begleiten und endlich durch ein Nach­
spiel abzuschließen, oder mit Sebastian Bach zu reden: 
„Er hat im Präludium den Herzensboden zu lockern für 
Gottes Wort, in der Begleitung das Echo zu geben von 
Gottes Wort und im Nachspiel das gehörte Wort in einen 
Lob- und Dankchoral zu wandeln!

Eng verknüpft mit der Forderung eines erbaulichen 
Spiels ist die Befähigung zur Ausführung einer Modu­
lation im Sinne und Geiste kirchlicher Kunst. Die Un­
umgänglichkeit einer solchen stellt sich im Gottesdienste häufig 
ein, fast ausnahmslos nach dem auf das Glaubensbekennt- 
niß folgenden dreimaligen Amen, wo es gilt, eine in 
kirchlichem Charakter und kunstgerecht gehaltene Ueber- 
leitung in die Tonart des folgenden Chorals und des 
Vorspiels zu diesem zu bewerkstelligen.

Zur Hebung und Verschönerung der gottesdienstlichen 
Feier an Sonn- und hohen Festtagen trägt ein mehr­
stimmiger Chorgesang mit und ohne Instrumen­
talbegleitung nicht wenig bei. Die rechte Pflege desselben 
gehört mit zu den Obliegenheiten eines Organisten und kann 
derrechteErsolg auf diesem Gebiete erst dann gezeitigt werden, 
roeim der Organist die nöthige Fertigkeit im Dirigiren 
von Gesang und Jnstrumentalchören erlangt hat und ge­
hörig vertraut ist mit der Geschichte und der Entwickelung 
der Kirchenmusik, sowie mit der Kirchenliteratur derselben.

Um unliebsame, oft durch Witterungsverhältnifse un­
erwartete Störungen im Mechanismus der Orgel recht­
zeitig, d. h. vor den: Beginn des Gottesdienstes abstellen 
zu können, ist es, besonders auf dem Lande, wo nicht 
immer ein Orgelbauer zur Stelle, nothwendig, daß der 
betreffende Organist gute Kenntniß seines Jnstrnmentes 
und der Behandlung desselben besitze, einen theoretischen
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U eberblick über den Gesammtbau und die Haupttheile der 
Orgel gewonnen habe, und mit der Geschichte und der 
Entwickelung dieses Instrumentes in den Hauptzügen ge­
hörig vertraut sei.

Unsere Landesverhältnisse bringen es mit sich, daß 
der Organist aus dem Lande zugleich als Kantor und 
Küster im Dienst der Kirche steht. Als solcher muß er 
seinem Pastor ein trauter Helfer im Amte sein. Da für 
gewöhnlich auf dem Lande zwei Gemeinden in einem 
Kirchspiel, nämlich entweder eine deutsche und lettische 
oder deutsche und esthnische, zu bedienen sind, so liegt es 
auf der Hand, daß der Organist neben dem Lettischen 
oder Esthnischen auch soweit das Deutsche beherrsche, um 
eine gewisse Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen 
Ausdruck zu besitzen.

Soll aber der Organist (Küster) ein rechter Diener 
am Hause des Herrn sein, und soll sein Spiel einen streng 
kirchlichen Charakter tragen, und auf die Gemeinde er­
baulich wirken können, so gilt als conditio sine qua non, 
daß derselbe seinem inneren Menschen nach auf 
fester und unerschütterlicher Glaubensgrundlage 
fuße und, durchdrungen von den Grundwahrheiten 
des Christenthums und vollkommen vertraut mit 
den gottesdienstlichen Ordnungen unserer evan­
gelischen Kirche, allzeit seine ganze Kraft und sein 
Können in den Dienst der heiligen und ernsten 
Sache zu stellen bestrebt sei.

b) Dir Mittel zur Erreichung des Ziels.

Dieses vorstehend beleuchtete Ziel durch Privatunter­
richt zu erreichen, dürfte kaum möglich sein, theils wegen 
der großen Kosten, die bcm Einzelnen erwachsen müßten, 
theils wegen Mangels an geeigneten Lehrmitteln, ganz 
besonders aber wegen der Unmöglichkeit, an einem unb 
bemselben Orte bie geeigneten Lehrkräfte für btc verschie­
benen weit verzweigten Lehrfächer zu finben. Das einzige 
Mittel, unseren Organisten eine bem vorgezeichneten Ziele 
entsprechenbe Berussbildung zu Theil werben zu lassen, 
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liegt in der Gründung einer Bildungsanstalt für 
Organisten. Letztere müßte so beschaffen sein, daß sie

1. ihrer Einrichtung und
2. ihrer inneren Organisation nach allen Anforde­

rungen entspräche, welche eine berufsmäßige Aus­
bildung garantiren.

I. Die Einrichtung.
a) äußere.

1. Das Anstaltsgebäude, das groß und hell genug 
sein muß, um in demselben bis .zu 20 Zöglinge 
(zur einen Hälfte aus dem lettischen, zur anderen 
aus dem esthnischen Distrikt Livlands) Unterricht 
gewähren zu können. An Räumlichkeiten müßten 
vorhanden sein:

2 Orgelfäle, ein größerer, und ein kleinerer, 
beide gleichzeitig als Lehr- und Unterrichtszimmer 
zu benutzen.

4—5 kleinere Zimmer, jedes derselben zur 
Unterbringung je eines Pedalpianinos, zwecks prak­
tischen Studiums sür die Präparanden im Orgel- 
und Klavierspiel;

1 Lehrerzimmer zur Erledigung von geschäft­
lichen Angelegenheiten der Anstalt und zum un­
gehinderten Aufenthalt der Lehrer in den Zwifchen- 
vausen; endlich

1 Zimmer für den Kastellan.
2. Die Wohnung des Direktors.
Alle diese Räume müßten mit zweckentsprechender Ven­

tilation, Beleuchtungs- und Heizvorrichtung versehen sein.

b) innere.

1. Die Bibliothek der Anstalt, enthaltend Werke 
religiösen und musikalischen Inhalts, lieber den 
Umfang derselben und über die Auswahl der Werke 
entscheidet das Kuratorium der Anstalt mit Zu- 
ratheziehung des Direktors. Den Zweck der An­
staltsbibliothek bildet die Vermittelung der Fach­
bildung und ist daher die Benutzung der Werke jedem 
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Zögling der Anstalt gegen eine jährliche Zahlung 
von 1 Rubel zugänglich.

2. Die Instrumente:
a) 2 Orgeln, eine größere von 16 klingenden Stim­

men und eine kleinere von 8 Stimmen, beide 
mit 2 Manualen nnd neuster Konstruktion;

b) Ein Flügel zum Vorspielen;
c) 4—5 Pedalpianinos zum täglichen lieben im 

Orgel- und Klavierspiel;
d) Blasinstrumente:

4 Waldhörner,
4 Posaunen.

3. Die Schulutensilien:
a) 2 Katheder;
b) 8 Schultische;
c) 2 Wandtafeln, beide mit Notensystemen ver­

sehen;
d) ein Schrank für die Anstaltsbibliothek;
e) 1 Schulschrank zur Benutzung für die Zög­

linge; .
f) 2 Regale von je 20 Fächern;
g) 1 Tisch und 6 Stühle im Lehrerzimmer.

II. Die Organisation.
A. Das Kuratorium.

Sa die geplante Bildungsanstalt von verschiedenen 
Gliedern, Instanzen und Körperschaften der evangelischen 
Kirche unseres Lattdes unterstützt werden soll, so müßte 
die Leitung und Verwaltung der Schule aus ihrer Mitte 
gewählt werden. Das Kuratorium, welches auf diesem 
Wege zu konstituiren wäre, könnte aus folgenden Gliedern 
bestehen: 1. aus 2 von der livländischen Ritterschaft ge­
wählten Vertretern, 2. aus dem livländischen General­
superintendenten, und 3. aus 2 von der livländischen Pro­
vinzialsynode designirten Pastoren, je einem aus dem letti­
schen und esthnischen Theile Livlands.

Die Anstalt wäre diesem Kuratorium zu unterstellen. 
Als oberste Behörde regelt es den Gang des Unterrichts 
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und führt die Aufsicht über die Richtung und den Geist 
der Schule. Das Kuratorium vollzieht sowohl die Wahl 
des Direktors als auch des Religionslehrers, während hin­
gegen die Wahl der Hilfskräfte dem Direktor überlassen 
bleibt, welcher seinerseits die gewählten Persönlichkeiten 
dem Kuratoriuni zur Bestätigung in ihrem Amte vorstellt. 
Die Amtsentsetzung der an der Anstalt Angestellten ruht 
ebenfalls in den Händen des inappellabelen Kuratoriums.

Das Kuratorium ist bemüht, die Mängel in der Anstalt 
aufzudecken und dafür Sorge zu tragen, daß dieselben, 
Ivo nöthig, rechtzeitig beseitigt würden. Die Beschaffung 
der Mittel zum lluterhalt der Schule gehört zu feinen 
Obliegenheiten.

Bei den öffentlichen Hauptprüfungen die mit den ab­
gehenden Kursen vor einem Prüfungskomitee stattfinden, 
sind wenigstens 2 Glieder des Kuratoriums anwesend, 
von denen eines derselben den Vorsitz führt und gemein­
sam mit dem Lehrerkollegium über den Reifegrad des 
Kandidaten entscheidet. Alle Beschwerden seitens der Lehr­
kräfte, sowie der Zöglinge der Anstalt, kompetiren vor 
das Kuratorium, dem die Prüfung der Sachlage und 
die Aburtheilung und Entscheidung in letzterer Instanz 
obliegt.

B, Der Lehrkörper.

1. Der Direktor mit akademisch-musikalischer Bil­
dung wird vom Kuratorium mit der Leitung der 
Anstalt betraut und fungirt gleichzeitig als der 
erste Lehrer an derselben. Außer der Ertheilung 
von 28—30 Lehrstunden wöchentlich liegt ihm die 
Organisation des Unterrichts, die Ausarbeitung der 
Lehr- und Stundenpläne, die Kontrole über die 
Arbeiten in der Anstalt, sowie die gewissenhafte 
Aufsicht über die sittliche Führung der Zöglinge ob. 
Er hält die Morgen- und Abendandachten und ist 
nach Kräften bestrebt, durch einen sittlich ernsten 
Lebenswandel seinen Zöglingen ein gutes Vorbild 
zu geben, über den unbescholtenen Rus der Anstalt 
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zu wachen, und luo gehörig die Interessen derselben 
mit nöthigem Nachdruck zu vertreten.

2. Der Hilfslehrer, ebenfalls mit akademisch-musi­
kalischer Bildung, ist im Hinblick auf die Organisa­
tion, die Entwürfe der Lehr- und Stundenpläne, 
sowie Anordnung des Unterrichts dem Direktor 
unterstellt, im klebrigen aber koordinirt und für 
feinen Unterrricht selbst verantwortlich. Derselbe ist 
zu 28—30 Lehrstunden wöchentlich verpflichtet, und 
erstrecken dieselben sich ans Theorie der Musik, Ge­
schichte der Musik, Orgel- irnd Klavierspiel. In 
Abwesenheit des Direktors ist er stellvertretender 
Direktor der Anstalt.

3. Der Religionslehrer, ein evangelisch lutheri- 
Pastor, ertheilt den Zöglingen der Anstalt privaten 
Unterricht in der Bibelkunde, Katechismuslehre und 
Kirchengeschichte und zwar 6 Stunden in der Woche.

Außer diesen defillitiv angestellten Lehrkräften fun- 
giren am Institut noch folgende, je nach der Zahl der 
von ihnen ertheilten Stunden zu honorirende Lehrer und 
zwar:

4. Ein Lehrer für praktischen Orgelbau.
Dieser macht die Zöglinge mit der Konstruktion 

unb den Haupttheilen der Orgel vertraut; er giebt 
ihnen einen kurzen Ucberblick über die Entstehung 
und die geschichtliche Entwickelung dieses Instrumen­
tes, damit sie die Befähigung erhalten, eintretende 
Störungen im Mechanismus der Orgel mit ge­
hörigem Verständnis; und geschickter Hand abzuftellen, 
und die vorhandenen Rohrwerke selbst zu stimmen. 
(2 Stunden wöchentlich.)

5. Ein Lehrer der deutschen Sprache.
Die Aufgabe desselben besteht darin, durch einen 

gründlichen Unterricht in der Etymologie und Syn­
tax den Zöglingen die nöthige Gewandtheit im 
mündlichen und schriftlichen Ausdruck zu verinitteln. 
Auf die Bildung des Gemüthes fucht er durch Be- 
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kanntmachung mit einigen Schätzen der deutschen 
Literatur zu wirken. (4 Stunden wöchentlich.)

6. Ein Lehrer für Blasinstrumente.
Derselbe ertheilt Unterricht im Traktiren der Zug­

posaune und des Waldhorns, damit die Zöglinge 
später Bildung von Posaunenchören auf dem 
Lande die nöthigen Kenntnisse besitzen. (4 Stunden 
wöchentlich.)

7. Ein Lehrer für Streichinstrumente.
Derselbe ertheilt die Anfangsgründe im Violin-, 

Bratsche-, Cellospiel. (4 Stunden wöchentlich.)

C. Das Dienstpersonal.

Ein Kalfaktor, dem die Beheizung, Bereinigung und 
sonstige dienstliche Versorgungen des Instituts zusteht.

D. Der Lehrplan.

Wie aus dem bereits beleuchteten Ziel der Ausbildung 
hervorgeht, sind es vornehmlich 3 verschiedene Unterrichls- 
gebiete, die im Lehrplan Raum sinden müssen, nämlich 
Religion, Musik und Deutsch. Diese einzelnen Ee­
lnete gliedern sich solgendergeftalt:

1. Die Religion in
a) Bibelkunde;
b) Katechismuslehre und
c) Kirchengeschichte.

Anm.: Diese Fächer werden vou einem Pastor 
privatim als obligatorische ertheilt.

2. Die Musik in:
4. einen theoretischen und
2. einen praktischen Theil.
Den theoretischen Theil umfassen:

a) Harmonie- und Modulationslehre;
b) Kontrapunkt;
c) Kanon;
d) Fuge;
e) Formenlehre;
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f) Kirchliches Orgelspiel;
g) Geschichte der Kirchennrusik und
h) Liturgik.

Deu praktischen Theil umfassen:
a) Orgelspiel;
b) Klavierspiel;
c) Handhabung der Posaune und des Waldhorns; 
d) Violin-, Bratsche- und Cellospiel;
e) Choralgesang;
f) Chorgesang und Direktionskenntniß;
g) Orgelbauknnde.

3. Deutsch in:
a) Etymologie;
b) Syntax;
c) Lesen und Memoriren einiger Musterbeispiele 

aus der deutschen Literatur.

E. Der Lehrgang.

I. Religion.
1. Das Ziel.
Das religiöse Leben der Organisten, die später in den 

Dienst der Landeskirche treten, soll einen festen Grund 
erhalten, und zugleich sollen sie denjenigen Lehrstoff, wel­
chen sie meist als Helfer der Prediger im Konfirmanden­
unterricht und in Schulen zu behandeln haben, sicher be­
herrschen und im Unterricht zu veriverthen lernen.

2. Vertheilung des Stosses.

A. Biblische Geschichte. 1 Stunde.

Jm I. Jahre: Die biblische Geschichte des alten Testa­
mentes.

Jm II. Jahre: Die biblische Geschichte des neuen Testa­
mentes.

B. Katechismuslehre. 1 Stunde.
Jm I. Jahre: Die Erklärung des ersten Hauptstücks 

und der beiden ersten Artikel des zwei­
ten Hauptstücks.
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Jm IL Jahre: Jm ersten Semester der dritte Artikel, 
im zweiten Semester die Lehre von 
den Gnadenmitteln, dem Worte Gottes, 
dem Gebet und den Sakramenten.

C. Bibellesen und Kirchengeschichte. 1 Stunde.

Jm I. Jahre: Ein Abriß der Kirchengeschichte.
Jm II. Jahre: Die Erklärung des Evangeliums Luca 

mit besonderer Berücksichtigung der 
Geschichte des Herrn und ein apostoli­
scher Brief.

II. Musik.
1. Das Ziel. .
In der Theorie der Musik gründliche Kenntniß der 

.Harmonie- und Modulationslehre, soivie Befähigung int 
Setzen von einer oder mehreren Stimmen zu einen: ge­
gebenen cantus firmus in gleichen und ungleichen Noten 
und zur Harmonisirung von Chorälen, Liedern u. s. w. 
im einfachsten und figurirten Styl; Gewandtheit im Hin­
blick auf kunstgerechte Stimmführung in: doppelten Kontra­
punkt und kontrapunktischen Kombinationen; Kenntniß des 
Kanons und der Fuge nach Anlage und Bau derselben; 
Kenntniß der Formen, insbesondere derjenigen der kirch­
lichen Tonkunst; gute Kenntniß der geschichtlichen Ent- 
»vickelung der Tonkunst und des Kirchenliedes und endlich 
Befähigung im kirchlich-erbaulichen Orgelspiel.

In Bezug auf den praktischen Theil, gute Kenntniß 
der Orgel und der Behandlung derselben; Fertigkeit in: 
Spiel des Chorals, der Vor- und Nachspiele im einsacheu 
und figurirten Styl; im Klavierfpiel die Befähigung zun: 
kunstgerechten Vortrag von Sonaten von Mozart, Haydn 
und den leichteren von Beethoven, sowie zur Begleitung 
von Liedern und Gesängen auf dem Pionoforte. Kenntniß 
in Handhabung eines der Blas- und Streichinstrumente 
und im Ensemble-Spiel.

In Betreff des Gesanges sollen die Zöglinge die Aus­
bildung für den Gesangunterricht in der Schule und für 
den Kirchengesang erhalten; gute Kenntniß aller gang-

Griwing, Organistenschule. 3
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baren Melodien der evangelischen Kirche, der Liturgie, 
Chöre, Motetten und Volkslieder.

2. Vertheilung des Stosses.

Untere Klasse. Erstes Jahr, erstes Semester. 
4 Stunden.

A. Harmonie- und Modulationslehre.
1. Die diatonische Durtouleiter; Grupid- und abgeleitete 

Intervalle.
2. Die Dreiklangsharmonie in Dur und Moll.
3. Der Sext- und Quartsext-Akkord.
4. Sextimen - Akkorde: Begriff, Arten, Umkehrungen 

und Auflösungen.
5. Alterirte Akkorde.
6. Die übermäßigen Akkorde.
7. Der Vorhalt.
8. Durchgehende Noten, Wechseluoten, der Orgelpunkt.
9. Begriff der Modulation, Verwandtschaft der Ton­

arten Zahl der Modulationsfälle.
10. Die Modulation aus Dur nach Dur:

a) nach dem Quarten-,
b) nach dem Quintenzirkel.

11. Die Modulation aus Moll uach Moll auf demselben 
Wege.

12. Die Modulation aus Dur uach Moll uud vice veraa.

Untere Klasse. Erstes Jahr, zweites Semester. 
4 Stunden.

B. Der einfache Kontrapunkt.

Stossvertheilu ug.

1. Das Wesen und der Werth des Kontrapunktes; Ee- 
schichtliches; Polyphonic im Verhältniß zum Kon­
trapunkt, und im Gegensatz zur Homophonie.

2. Der gleiche und der ungleiche Kontrapunkt.
3. Der zwei- und dreistimmige kontrapunktische Satz.
4. Kontrapunktische Hebungen zu höheren Ausgaben: 

Choralvorbereitungen; einfache Harmonisierung des 
Chorals; über den Rhythmus des Chorals; über 
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die Modulation im Chorals die alten Kirchenton­
arten; Choralbearbeitungen in gleichem und un­
gleichem Kontrapunkt sowohl im ein-, zwei-, als auch 
drei- und vierstimmigem Sätze.

5. Der sünf- und mehrstimmige kontrapnnktische Satz; 
der cantus firmus in metrisch verschiedener Form 
und freie Bildungen.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes Semester. 
4 Stunden.

1. Stoff:

C. Der doppelte Kontrapunkt und die Lehre vom 
Kano n.

2. Lehrgang.

1. Der doppelte Kontrapunkt in der Oktave im zwei-, 
drei- und mehrstimmigen Satze mit Umkehrungen; 
die Kadenzen solcher Sätze.

2. Der doppelte Kontrapunkt in der Decime und in 
der Duodecime; Bildung der Kadenzen und An­
wendung bei Choralvorbereitungen.

3. Ueber die freien Stimmen zu diesem Kontrapunkt.
4. Der doppelte Kontrapunkt in verschiedenen andern 

Intervallen und seinen Versetzungen.
5. Analyse kontrapnnktischer Sätze klassischer Meister.
6. Der Kanon in grader Bewegung; der zweistimmige 

nicht begleitete Kanon; der unendliche Kanon; der 
Kanon in der Umkehrung; die Nachahmungen in 
der Terz, der Oktave, im Einklänge, in der Ver­
kleinerung, in der Vergrößerung und krcbsgängig.

7. Der Kanon in der Gegenbewegung in der Oktave 
und im Einklänge; der Spielkanon; der Kanon in 
andern Intervallen.

8. Der mit einer freien Stimme begleitete Kanon; 
der Kanon mit zwei' imi) mehr freien Begleit­
stimmen.

9. Der drei- und vierstimmige Kanon; der Doppel­
kanon in grader und Gegenbewegung; der Schlüssel- 

3*
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kanon; der Räthselkanon, der Zirkelkanon; der Ge- 
sangskanoir und der harmonisch freibegleitende Kanon.

Obere Klasse. Zweites Jahr, zweites Semester.
4 Stunden.

1. Stoff:
D. Die Lehre von der Fuge.

2. Vertheilung des Stoffes.

1. Die Fuge im allgemeinen; das Fugenthema; die 
Beantwortung des Themas; die Fortführung des 
Themas als Kontrapunkt zur Antwort; der Nachsatz 
des Themas.

2. Der Zwischensatz der Fuge.
3. Die erste und zweite Durchführung und die Eng- 

führung (stretta) der Fuge.
4. Ueber die Form der Fuge: die zwei- und drei­

stimmige strenge Fuge; die zwei- und dreistimmige 
freie Fuge; die vierstimmige, frei ausgeführte Fuge; 
die Verschiedenartigkeit des Baues einer Fuge; die 
vierstimmige strenge Fuge; die Fuge für Gesang; 
die Behandlung der Textworte; über die Wahl des 
Themas in der Gesangsfuge mit und ohne Beglei­
tung; die Doppelfuge; die Tripelfuge rind die Fuge 
mit vier Themen; endlich die fünf- und mehr als 
fünfstimmige Fuge; die Choral- und Gegenfuge.

Bemerkung zum Lehrverfahren: Auf allen Stufen 
schriftliche Bearbeitung von Aufgaben und Einspielen auf 
der Orgel.

E. Die Geschichte der Musik
(mit befouderer Berücksichtigung der Geschichte der Kirchen­

musik).
1. Das Ziel.

Eingehendes Vertrautsein mit der geschichtlichen Ent­
wickelung der Tonkunst von ihren Anfängen bis auf die 
Gegenwart, sowie gründliche Kenntnis; der Kirchenmusik, 
insbesondere derjenigen der evangelischen Kirche von Luther 
bis zur Gegenwart.
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2. Vertheilu ng des Stoffes.

Untere Klaffe. Erstes Jahr, erstes Semester. 
2 Stunden.

Die Geschichte der Tonkunst der orientalischen Völker 
(Inder, Chinesen, Aegypter, Israeliten) und die des Zeit­
raumes von den ersten Anfängen der christlichen Musik 
bis zu den ersten Anfängen der deutschen Milfik.

a) Die Geschichte der Musik bei deu Niederländeru;
b) die Geschichte der Musik in Italien;
c) Palestrina und Tonsetzer im Geiste des Meisters;
d) Neapolitische Schule;
e) die Gesangskunst in Jtatierl; die venetiauische und 

die bolognesische Schule.

Untere Klasse. Erstes Jahr, zweites Semester. 
4 Stunden.

1. Stoff:

Die Zeit von den Anfängen der deutschen Musik bis 
Mozart und Beethoven.

2. Stoffvertheilung:

a) Die Anfänge der deutschen Musik; der evangelische 
Gemeindegesang; Quellen desselben: Luther, Walther, 
Senfl;

b) Fortgang nach Luthers Tode (Osiander, Eceard, 
Prätorius, Schütz);

c) die Entwickelung der Orgelmusik um diese Zeit. 
(Prätorius, Scheidt, Pachelbel, Ammerbach);

d) Händel und I. S. Bach; Biographie und Charakte­
ristik beider Meister; Betrachtungen über das richtige 
Verständniß Bach's bei Umarbeitung älterer Werke; 
über den Wendepunkt in der Geschichte der deutschen 
Musik.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes Semester. 
2 Stunden.

1. Stoff:

Von Beethoveu bis auf die Gegenwart.
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2. Verkeilung des Stoffes.

a) Mozarts Biographie, Charakteristik, feine Werke nnd 
sein Einfluß auf die Tonkunst;

b) Beethoven, Haydn, Gluck; Biographie und Werke;
c) die Schule Mozarts in Deutschland, Frankreich und 

Italien;
d) die Kirchenmusik in Deutschland nm diese Zeit.

Obere Klasse. Zweites Jahr, zweites Semester. 
2 Stunden.

1. Stoff:

Spezielle Geschichte der heiligen Tonkunst.

2. Vertheilung des Stoffes.

a) Die ältesten Quellen geistlicher Singweisen der evan­
gelischen Kirche für Nord- nnd Süddentschland;

b) kirchlicher Gemeindegesang in England.
c) in Holland;
d) evangelischer Kirchengesang in Schweden;
e) Kirchengesang irrt Obern Engadin (Graubünden);
f) der Kirchengesang der Brüdergemeinen;
g) Kirchengesang in den Herzogthümern Holstein und 

Schleswig;
h) die Choralbücher von Johann Balthasar, Rein, 

Kittel und Apel;
i) Lieder- und Melodienbesseruug;
k) Geistlicher Gesang der Wiedertäufer im sechszehnten 

Jahrhundert;
1) die Psalmen und deren Singweisen in der evangeli­

schen Kirche, von Luther bis in die letzten Zeiten 
der sruchtbringenden Gesellschaft;

m) der Kirchengefang der englifchen Brüdergemeinde int 
19. Jahrhundert;

n) Kirchengefang in Dänemark;
o) die Kirchenmusik des letzten Jahrhunderts, beson­

ders des Kirchenliedes;
p) Orgelmusik und Orgelvirtuosen;
q) Choralgesang und Oratorium.
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F. Formenlehre.
1. Das Ziel.
Kenntniß eines Tonstückes nach Anlage und Bau sowie 

nach Form und Inhalt.

2. Vertheilung des Stoffes.
Obere Klaffe. Zweites Jahr, erstes Semester. 

1 Stunde. .
1. Die Liedform int Allgemeinen: der Satz; die 

Periode; die kleinen Liedformen, die großen Lied­
formen.

2. Angewandte Liedformen:
a) Zusammengesetzte Liedformen: Variation, Etude, 

Präludium. Die Tanzformen: Polka, Galopp, 
Polka-Mazurka, Walzer und die Marschformen. 
Jdealisirte Tanzformen: Menuett, Scherzo;

b) die niedere Rondoform und
c) das gesungene Lied.

Obere Klasse. Zweites Jahr, zweites Semester. 
1 Stunde.

3. Die Sonatenform:
a) die Sonatine;
b) die Sonate.

4. Die Hähern Rondoformen.
5. Chorlied, Ballade, Duett, Motette, Kantate, Messe, 

Oratorium, Passion.

G. Orgelspiel.
1. Das Ziel.
Fließender, korrekter Vortrag der Choräle, Vor- und 

Nachspiele im einfachen und figurirten Styl verbunden 
mit verständnißvoller, deni Charakter entsprechender Re­
gistratur. Für Fähige und Beanlagte verständnißvoller 
Vortrag schwieriger Orgelwerke zum Konzertgebrauch.

2. Vertheilung des Stoffes.
Untere Klaffe. Erstes Jahr, erstes Semester. 

2 Stunden.
a) Hebungen im Anschlag ans der Orgel, sowie im
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Ueber- und Untersetzen und in Doppelgriffen zur 
Hebung im raschen Fingerwechsel; Fortschreiterlde 
Hebungen im Pedalspiel bis zur möglichsten Sicher­
heit;

b) die Dur- und Moll-Skala auf den Manualen und 
dem Pedal;

c) Hebung im Vortrage von Chorälen, Vor- und Nach- 
spieleü im einfachen Satz mit korrektem Fingersatz.

Untere Klasse. Erstes Jahr, zweites Semester. 
2 Stunden.

Fortsetzung der Hebungen unter a) im ersten Semester; 
Hebung im Vortrag von figurirten Chorälen Bach's, sotvie 
in aufsteigend schwierigeren Vor- und Nachspielen.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes und zwei­
tes Semester. 2 Stunden.

Hebung im Vortrage schwierigerer Orgelwerke, je nach 
der individuellen Beanlagung des Einzelnen. Ans allen 
Stufen soll der Vortrag mit sachlicher, kunstgerechter Re­
gistratur verbunden sein.

H. Klavierspiel.
1. Das Ziel.
Hinreichende technische Fertigkeit zum Vortrage von 

Klavierpieeen bis zur mittleren Schwierigkeit und bei 
Fähigeren darüber hinaus, verbunden mit verständnißvoller 
Vortragsweise, sowie Befähigung für Begleitung von 
Liedern, Chören und anderen Kompofitionen. Zugleich soll 
das Klavierspiel die technische Fertigkeit im Örgelspiel 
unterstützen und fördern.

2. Vertheilnng des Stoffes.

Untere Klasse. Erstes Jahr, erstes und zweites 
Semester. 1 Stunde.

In planmäßiger Fortschreitung Fingerübungen, Ton­
leiternspiel, Vortrag von Etüden und instruktiven Stücken.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes und zwei­
tes Semester. 1 Stunde.

Fortsetzung bis zur Mittelstufe und darüber hinaus;
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Vortrag von Sonaten von Mozart, Haydn, Beethoven 
und anderen Komponisten, je nach der Fähigkeit und Be­
anlagung des Einzelnen.

Bemerkung. Der Unterricht im Orgel- und Klavier­
spiel sei individuell, je nach den Fähigkeiten des Ein­
zelnen.

J. Kirchliches Orgelspiel.
1. Das Ziel.
Klares, gegründetes Verständnis; für ein „kirchlich er 

bauliches", den; heiligen Ernst des Ortes angemessenes 
Spiel.

2. VertHeilung des Stosses.
Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes und zwei­

tes Semester. 1 Stunde.
Gottesdienstliche Ordnungen an Sonn- und Festtagen; 

das kirchliche Jahr und die Festzeiten; harmonische Be­
ziehung des Orgelspiels aus dieselben; Liturgie und Respon- 
sorien. Die Behandlung des Chorals nach Charakter und 
Inhalt in Beziehung auf die verschiedenen Zeiten des 
Kirchenjahres; über Tempo, Harmonisirung und Registra­
tur beim Vortrage des Chorals. Das Vorspiel im einige« 
Zusammenhang mit dem Choral; das Nachspiel. Im­
provisation des Vorspiels auf Grund des Choralmotivs; 
thematische Modulation. Inniger Zusammenhang von 
Wort und Ton im Gottesdienste.

K. Gesang.
1. Das Ziel.
Ausbildung der Zöglinge für den Gesangsunterricht 

in der Schule und für den Kirchengesang; zugleich sollen 
sie selbst die erziehende Einwirkung des Gesanges aus 
Sinn und Gemüth erfahren.

2. Vertheilung des Stoffes.
Untere Klasse. Erstes Jahr, erstes und zweites 

Semester. 4 Stunden.
a) Choralmelodien 1 Stunde. Wöchentlich werden zwei 

nebst Text auswendig gelernt;
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b) Figuralgesang 
Treffübungen,

1 Stunde. Stimm-, Gehör- und
die sich an den Unterricht in der

Harmonielehre eng anschließen;
c) Chorgesang 2 Stunden. Mehrstimmige Choräle, 

Volkslieder, Motetten, Chöre, Liturgie.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes und zwei­
tes Semester. 2 Stunden

Chorgesang. Fortsetzung. Hebung im Partiturspiei; 
Tirektionskenntniß; Sologesang.

L. Orgel st ruktur.
1. Das Ziel.
Gute Kenutuiß des Instruments lind seiner Behaud- 

lilng, sowie Befähigung zur Abstellung eventuell eintreten­
der Störungen im Orgelwerk.

Untere Klasse. Erstes Jahr, erstes und zweites 
Semester. 1 Stunde.

2. Vertheilung des Stoffes.
a) Das Aeußere der Orgel; vom Winde überhaupt; 

die Bälge und Arten der Bälge; die Windwage; 
Dichte und Bedarf des Windes; Windkanäle; die 
Sperrventile;

b) die Windladen: die Schleislade; die Tagellade; die 
Röhrenlade;

c) das Regierwerk: die Klaviatur; das Zugwerk; das 
Druckwerk; die Trätur; die Manual- und Pedal- 
Kappel; die Registratur, Kollektivzüge, Kombina­
tionspedal; der Rollschweller, der pneumatische Hebel;

d) Von den Pfeifen im Allgemeinen: Labialpfeifen, 
Rohrwerke, Zweck der Theile, Mensur- and Zungen­
stimmen.

Obere Klasse. Zweites Jahr, erstes und zwei­
tes Semester. 1 Stunde.

a) Vom Registriren der Orgel; von den Fehlern, die 
sich einschleichen, nebst der Art, ihneir abzuhelfen. 
Fehler an der Klaviatur, am Regierwerk, an den 

Spielventilen; das 5)иг4)^е4;еп der Töne, Stockung 
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der Bewegung; fehlerhafte Erscheinungen an den 
Bälgen: Fehler am Pfeifenwerk.

b) Bou der Intonation, Temperatur und Stimmung 
der Orgel;

c) Kurzer Abriß der Geschichte des Orgelbaues.

M. Violin- (Bratsche-, Cello-)Spiel.

1. Das Ziel.
Befähigung, leichtere Sachen zum Vortrag zu bringen 

und guten Anfangsunterricht zu ertheileu.

Untere Klasse. Erstes Jahr. 
Fingerübungen, Skalen, Stücke. , 

Obere Klasse. Zweites Jahr.
Fingerübungen, Skalen, Etüden, Stücke, Fortsetzung.

Ensemble-Spiel.

Bemerkung. Der Fortschritt und Reisegrad richtet sich 
je nach der individuellen Beanlagung.

N. Das Traktiren der Blasinstrumente. 
(Posaune und Waldhorn.)

1. Das Ziel.
Kenntniß des Instruments und der Schreibweise für 

dasselbe; sicheres Handhaben desselben im Vortrage leichter 
Piecen und Befähigung zum Unterricht.

2. Vertheilung des Stoffes.

Bildung des Tonanfatzes, Tonbildung, Skalenfpiel, 
Vortrag leichter Melodien, Enfemblefpiel.

Der Unterricht erstreckt sich auf beide Jahre bei 
2 Stunden wöchentlich in jeder Klasse.

0. Deutsch.
1. Das Ziel.
Die Gewaudtheit, sich im Deutsche», sei es mündlich, 

sei es schriftlich, korrekt auszudrücken. Die Bildung des 
Gemüths durch Bekanntfchaft mit den Schätzen der deut­
schen Literatur.
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2. VertheilunI des Stoffes.

Untere Klasse.
Semester.

Erstes Jahr, erstes und zweites

a. Grammatik.

Die Wortlehre. (Etymologie.)

b. Das Lesen.

Kehr und Kriebitsch's Lesebuch. Hiermit wird das 
Auswendiglernen und Recitiren von Gedichten verbunden, 
sowie Hinweise auf die metrischen Formen derselben.

c. Aufsatz.

Alle 14 Tage ein dem Bildungsgrade angemessener 
Aufsatz.

Obere Klasse. Zweites Jahr.

a. Grammatik.

Die Syntax.
b. Lesen.

Kriebitsch's Lesebuch. Fortsetzung des Auswendig­
lernens und Recitirens von Gedichten; biographische Mit- 
theilungen über einzelne Dichter; Metrik; kurze Charakte­
ristik der drei Dichtungsarten. Das Lesen und die Be- 
Besprechung leichter klassischer Sachen. (Goethe, Hermann 
und Dorethea; Schillers Wallenstein u. s. w.)

Bemerkung. Für Studirende der Theologie 2 Stunden 
wöchentlich Vorlesungen über Geschichte der" Kirchenmusik 
in ergänztem Umfange des unter E ausgeführten Lehr­
gangs (2 Semester).
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Uebersichtliche Zusammenstellung der den einzelnen 
Lehrfächern in jedem Semester gewidmeten Stunden:

für die Schüler |

Lehrgegcnstände.

Le
hr

er
 f.

Bl
as

in
str

.

Stunden wöchentlich

1. Jahr I 2. Jahr 

Semester Semester

für die Lehrer

I. Religon:
1. Bibl. Geschichte. . .
2. Katechismuslehre . .
3. Kirchengeschichte. . .

II. Musik:
4. Harmonie- u. Modu­

lationslehre ....
5. Einfach. Kontrapunkt
6. Dopp. Kontrapunkt 

u. Kanon ....
7. Die Lehre von der 

Fuge...........
8. Geschichte der Musik
9. Formenlehre ....

10. Prakt. Orgelspiel . .
11. Klavierspiel...............
12. Kirchliches Orgelspiel
13. Choralgesang ....
14. Stimm-, Gehör- und 

Treffübungen . . .
15. Choralgesang und 

Direktionskenntniß.
16. Orgelstruktur ....
17. Violinspiel...............
18. Blasinstrumente . .

III. Deutsch:
19. Grammatik...............
20. Lesen.......................

Summa: 125 I 25 ! 25 | 25

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

4

2

2
1

1

1

2
1
2
2

2
2

4

4

2

2
1

1

1

2
1
2
2

2
2

u

>4

4

2
1
2
1
1

2
1
2
2

2
2

4
2
1
2
1
1

2
1
2
2

2
2

2

10
5
1

2
1

10

1

1

1 1
2

4
4

4
li 27 25 21 41 4 i 4

Außerdem für Studirende der Theologie 2 Stunden wöchentlich.
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F. Dauer des Unterrichts, Prüfung und Reifegrad.

Wie aus den Lehrplänen zu ersehen, ist die Dauer des 
Unterrichtskursus auf 2 Schuljahre bemessen. Während 
dieser Zeit müssen die Zöglinge die in den Lehrplänen 
spezifizirten Lehrstofse nicht nur durchgenommen, sondern 
auch gründlich verarbeitet werden. Nach beendetem Kursus 
werden sie vom Prüfungskomitee in sämmtlichen Fächern 
einem Examen unterzogen. Das Prüsungskomitee ertheilt 
gemeinsam die Spezialzensuren und bildet sich das Ge- 
sammturtheil über den Reifegrad des Absolventen. Das 
Gesammturtheil umsaßt drei Grade: „sehr flute", „gute" 
und „genügende" Kenntnisse.

Diejenigen Absolventen, die ihre Prüfung bestanden 
haben, erhalten ein Abgangs- oder Reisezeugniß der An­
stalt, das ihnen die Berechtigung resp. die Qualifikation 
zur Bewerbung um eine Organisten- resp. Küsterstelle giebt.

Dagegen sind diejenigen Zöglinge, die die vorschrifts­
mäßige Prüfung nicht bestehen, gehalten, noch ein Jahr 
in der Anstalt zu verbleiben und den Kursus der oberen 
Klasse noch einmal durch zu nehmen. Bestehen sie nach 
einem Jahre, also zum zweiten Male die Prüfung nicht, 
so müssen sie die Anstalt verlassen und auf das Reife- 
zeugniß verzichten.

IV. Die Zöglinge der Anstalt und ihre 
Aufnahmebedingungen.

Da die geplante Anstalt ben geplanten Charakter einer 
streng ausgesprochenen Berufsschule trägt, welche nicht in 
der Lage ist, eine allgemeine Bildung zu verinitteln, so 
können als Zöglinge in dieselbe nur solche Aspiranten 
ausgenommen werden, welche einen Bildungsgrad auf­
weisen, der sie befähigt, dem Unterricht in Sen sub III. 
genannten Fächern unbehindert zu folgen. Neben guter 
musikalischer Beanlagung und stimmlicher Begabung sowie 
einigem Können im Klavier- und Orgelspiel, entsprechend 
den Leistungen eines zweijährigen Anfangsunterrichts, muß
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ein fest normirter Bildungscensus als Bedingung für den
Eintritt in die Anstalt eingenommen werden. Die Kom­
mission hat gemeint, denselben bei solchen Aspiranten vor­
anssetzen zn dürfen, welche ein Lehrerseminar, die vier 
unteren Klassen eines Gymnasiums oder einer
Realschule, eine Stadtschule absolvirt oder als Volks­
schullehrer einige Zeit sich bewährt haben.

Aspiranten, die einen solchen Bildnngsknrsns nicht aus­
weisen, resp. nicht nachweisen können, unterliegen bei ihrer 
Aufnahme einer diesem Bildnngseensus entsprechenden 
Prüfung beim Direktor der Anstalt.

Jeder, der sich um Aufnahme in die Schule bewirbt, 
hat sich bis zum 10. Juni des laufenden Jahres beim 
Direktor schriftlich zu melden und seinem Gesuche um 
Aufnahme beizufügen: 1 curiculum vitae in deutscher 
Sprache, einen Tauf- und Konfirmatiousschein, ein Sitten- 
zeugniß von seinem Pastor und seine letzten Schulzeug­
nisse.

Die Tage der Aufnahmeprüfungen, welche alljährlich 
in der ersten Hälfte des August stattfinden, werden vorher 
offiziell bekannt gemacht. —

V. Regeln für die internen Begehungen 
zwischen dem Direktor und Curatorium.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.
Die Schule hat eine doppelte Aufgabe:
a) Organisten und Lehrern für die evangelisch-luthe­

rische Kirche musikalisch-liturgische Ausbildung zu 
geben;

b) Die Theologie Studirenden, welche später ein Pfarr­
amt bekleiden wollen, mit der Kirchenmusik ver­
traut zu machen.

§ 2.
Die Schule hat daher zwei gesonderte Abtheilungen: 
a) Für Organisten und
b) für Theologen.
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§3.
Eine jede Abtheilung hat ihr eigenes Lehrprogramni 

und verfolgt ihren, dein zukünftigen Beruf der Zöglinge 
entsprechenden Zweck.

§4.
Die Unterrichtssprache ist die Deutsche.

Sinnt.: Für diejenigen Lehrer und Organisten-Aspi- 
ranten, welche bei ihrem Eintritt dem Unter­
richt in deutscher Sprache zu folgen nicht im 
Stande sind, kann derselbe im ersten Semester 
in lettischer, resp. in esthnischer Sprache er- 
theilt werden.

§5.
Die Unterrichtsweise ist eine streng-methodische, d.!). 

eine vom Leichteren zum Schwereren stufenweise fort­
schreitende.

8 6.
Der Lehrstoff ivird nach dem Lehrplaite theoretifch und 

praktisch mit den Zöglingen durchgearbeitet.

§ 7.
Die Schule erweist ihren evangelischen Charakter da­

durch, daß sie gewissenhafte, der evangelischen Kirche er­
gebene Lehrer hat, die durch Unterricht und persönlichen 
Umgang mit den Zöglingen stets bestrebt sind, Sinn und 
Geschmack, Liebe und Verständniß für die evangelische 
Kirchenmusik zu wecken und zu befestigen.

8 8.
Zur Förderung der Ausbildung dient die Schul­

bibliothek, aus welcher die Zöglinge gute Werke der Mufik- 
literatur zum Studium für 1 Rbl. jährlich erhalten.

8 9.
Die Zöglinge werden dazu angehalten, auf dem Wege 

privater Vereinigung musikalische Abende in der Schut­
aula unter ihrer eigenen Direktion zu veranstalten; öfsent- 
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liche Konzerte jedoch dürfen nur unter der Leitung des 
Direktors resp. Lehrers gegeben worden.

Anm.: Es kann auch ein Zögling als Dirigent suu- 
giren, aber nur mit Erlaubnis; des Direktors.

§ io.
Die Zöglinge leben im External und erscheinen nur zu 

ihren festgesetzten Stunden.

§ H.
Am Morgen vor dem Beginn des Unterrichts und 

am Abend nach dem Schluß desselben hält der Direktor 
resp. Lehrer den üblichen Morgen- und Abendsegen, wobei 
einer der Zöglinge in festgesetzter Reihenfolge den Gesang 
auf der Orgel zil begleiten hat.

§ 12.
Für das Klavier zum Neben hat der Zögling selbst 

zu sorgen, das Vorspielen jedoch findet auf dem der An­
stalt statt.

§ 13.
Die Orgeln der Schule stehen den Zöglingen sowohl 

zum Ueben als auch zum Vorspielen nach geregelter 
Stundenordnung zur Verfügung.

П. Spezielle Bestimmungen für die Lehrer- und Grganisten- 
Abtheilung.

§ I-
Ausgenommen werden Glieder der evangelisch-luthe­

rischen Konfession.
§ 2.

Zur Aufnahme haben die Aspiranten ein schriftliches 
Gesuch nebst curiculum vitae in deutscher Sprache unter 
Beifügung eines Tauf- und Konsirmationsscheines, Schul- 
und Sittenzeugnisses bei deur Direktor einzureichen.

Anm.: Das Sittenzeugniß muß von dem Ortspastor 
ausgestellt sein.

Griming, Organistenschule. 4
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§ з.
Die Aufnahme hängt ab:

a) von der religiösen Gesinnung;
b) von den musikalischen Fähigkeiten;
c) von den Vorkenntnissen und
d) von der Verpflichtung wenigstens 6 Jahre der

Kirche zu dienen.

§ 4.
Körperliche und geistige Gebrechen, welche zur Erfüllung 

des zukürrftiges Berufs hinderlich erscheinen, schließen von 
von der Aufnahme aus.

§ 5.
Der Aufnahmetermin wird durch die Tagespresse 

publizirt.
§6.

Der Kursus ist zweijährig.

§ 7-
Die Haupt- und Nebenfächer sind obligatorisch für 

alle Zöglinge.
8 8.

Das Schulgeld betrügt semesterlich Rbl. und wird 
beim Direktor praenumerando eingezahlt.

8 9.
Die Absolvirung der Schule gewährt deu Zöglingen 

das Recht, als Organisten an lutherischen Kirchen, resp. 
als Lehrer an den Schalen derselben angestellt zu werden.

§ 10.
Die Zöglinge erhalten beim Abgänge nach stattgehabtem 

Schlußexamen Zeugnisse über ihre Fähigkeiten und sitt­
liche Führung.

8 11.
Die Ausschließung erfolgt wegen:
a) notorischer Unsittlichkeit;
b) Jrreligiösitüt und
c) erwiesener Unfähigkeit, den Kursus zu beenden.
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§ 12.
Der Ausgeschlossene erhält kein Zeuglnß, uitD ihin wird 

das eingczahlte Schulgeld nicht zurückerstattet.

III. Spezielle Bestimmungen für Theologen.

§ 1.
Die Studirendcn der Theologie sind verpflichtet, zwei 

Semester hindurch die Vorlesungen über Geschichte der 
Kirchenmusik und die Entwickelung des evangelischen Kir­
chenliedes, sowie des liturgischen Gesanges in der Älnstalt 
zu hören.

§ 2.
Beim Konsistorialexamen muß jeder Kandidat in den 

unter § 1 genannten Fächern einer Prüfung unterzogen 
rverden oder einen Ausweis über die schon bestandene 
Prüfung vor dem Direktor der Anstalt beibringen.

§3.
Die Bezahlungen für den Besuch der Vorlesungen sind 

entsprechend den auf der Universität üblichen Kollegien­
geldern zu normiren.

In dem Chor der „Musikalischen Gesellschaft" zu 
Dorpat sollen alle stimmlich beanlagteil Studirendeil der 
Theologie mitsingen.

Nachtrag.
Da die schon im Anite stehenden ländischen Organisten 

für ihren Beruf meist gauz ungenügend vorbereitet sind, 
so ist sie für die Einrichtung von Instruktiv ns kurscn in 
zwei Sommermonaten (Juni und Juli) ins Auge zu 
fasfen. Dadurch könnten die schon angestellten Organisten 
in ihren musikalischen Kenntnissen gefördert und eine Besse­
rung der Verhältnisse schon in näherer Zukmlft herbei­
geführt werden. Das Lehrprogramm für die Jnstrilk- 
tionskurse, an welchen auch Volksschullehrer theilnehmen 
könnten, würde vom Direktor der Anstalt je nach den 
vorliegenden Bedürfnissen zusammenzustellen sein. Das 
Honorar sür den Besuch des Kursus wäre nach Verein­
barung mit dem Direktor dem letzteren zu zahlen. —

TARTU ÜUKQOU 
RAAMATUKOGU
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VI. Die materielle Fundirung.
a) Kostenanschläge und Angabe der Uuestenzur Beschaffung 

der Mittel.
Unter der Voraussetzung, daß die im Vorstehenden 

gekennzeichnete Musikschule ins Leben gerufen werden soll, 
ist es erforderlich, die Bedürfnisse an Geldmitteln fest­
zustellen.

Bei der in Aussicht genommenen Zahl von 20 Schülern 
jährlich, zu je 10 in einer Klasse, würde nöthig werden als:

]. Anlagekapital zu einer Bibliothek Rbl. 500.—
2. für eine Hauptorgel von 16 klingen-

I. Gründungs-Ltal.

den Stimmen „ 3500.—
3. für eine kleinere Orgel von 6 klingen­

den Stimmen „ 1200.—
4. für 4 Pedalpianinos ä 300 Rbl. „ 1200.—
5. für 4 Zugposaunen ä 70 Rbl. „ 280.—
6. für 4 Waldhörner ä 70 Rbl. „ 280.—
7. für Schultische ä 40 Rbl. (f. 2 Klass.) „ 80.—
8. für 2 Wandtafeln „ 20.—
9. für 2 Schulschränke „ 50.—

10. für 1 Gasmotor (Betrieb der Orgeln
und Beleuchtung) „ 800.—

11. für Einrichtung zu elektrischer Be­
leuchtung „ 600.—

Sumrna Rbl. 8510.—
Ferner ist angesetzt worden für

II. Das jährliche Budget.
1. An Miethe für das Lokal der Anstalt

Rbl. 800.—
2. an Miethe für die Wohnung des 

Direktors „ 600.—
3. an Miethe für die Wohnung des 

Hülfslehrers „ 300.—
4. an Gage des Direktors „ 3000.—
5. an Gage des Hülfslehrers „ 500.—

Summa Rbll 5200 —
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6. an Gage des Religionslehrers „. 360.—
7. an Gage des Lehrers für Blas-

instrumente , 240.—
8. an Gage des Lehrers für Streich-

instrumente „ , 240.—
9. an Gage des Lehrers für deutsche

Sprache „ . 240.—
10. an Gage des Lehrers für Orgelbau „ 120.—
11. an Gage des Kalesaktors ,, 120.—
12. an Beheizung „ 250.—

Summa Rbl. 6770.—

Zu diesen beiden Aufrechnungen ist noch Folgendes 
zu bemerken:

Ad I. Von den zur Anschaffung vorgeschlagenen Gegen­
ständen kann kaum etwas fortgelassen werden. Die an­
gesetzten Preise sind im Ganzen normale. Nur für die 
beiden Orgeln sind die höchsten Preise angenommen wor­
den, damit wirklich etwas Gutes angeschafft werden kann. 
Sollte es mit der Befchaffung der Mittel große Schwierig­
keiten haben, so ließen sich von den für die Orgeln an­
gesetzten 4700 Rbl. noch etwa 700—1000 Rbl. streichen. 
Es würden dann eben kleinere Werke angeschafft werden 
müssen. Doch ist hier zu bedenken, daß die Lernenden 
dann nicht die Möglichkeit hätten, an den Anstaltsorgeln 
selbst in ausgiebigster Weise das Registriren praktisch zu 
üben, was doch für ihre fernere Thätigkeit bei der Be­
handlung gerade dieses Instrumentes von großer Be­
deutung ist. — Es ließe sich ferner noch gegen die An­
schaffung eines Gasmotors und elektrischer" Beleuchtungs­
anlage einwenden, daß sich eine doch etwa 1400 Rbl. 
kostende Einrichtung eventuell wohlfeiler durch etwas an­
deres ersetzen ließe. Es stellt sich aber bei genauer Be­
rechnung heraus, daß der Betrieb der Orgeln, falls sie, 
ivie angenommen, 10 Stunden täglich im Gebrauche sind, 
und ausgiebige Petroleumbeleuchtung, gegen 750 Rbl. 
jährlich kojten würde, also die einmalige Anlage in 
2 Jahren sich bezahlt machen würde. Die Kontrole der
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Maschinen und Anlagen würde wohl vom Lehrer für 
Orgelbau ohne Schwierigkeiten übernommen werden 
können.

Aus den angeführten Gründen wäre es daher fehr 
N'iinschenswerth, daß die angeführte Summe in ihrem 
vollen Betrage stehen bliebe.

Ad II. Die hier zusammengestellten Zahlen sind solche, 
wie sie bei der vollen Arbeit in der Schule uöthig find; 
es ließe sich davoir wohl kaum etwas abstreichen. Doch 
sind die Zahlen so angesetzt, daß sie auch andererseits die 
höchste Summe darstellen, über welche in keinem Falle 
hinauszugehen wäre. Es sei hier kurz darauf hinge- 
wieseu, daß natürlich im ersten Jahre des Bestehens 
manches fortfällt, nämlich: Wohnung und Gage des Hülfs- 
lehrers, die allein schon 1800 Rbl. ausmachen, außerdem 
eventuell einiges an Gagen für die Stundenlehrer.

Die schwierigste Frage ist nun aber diese: Woher 
sollen diese großen Geldmittel beschafft werden?

Diese Frage ist zu theilen. Es handelt sich
I. um eine einmalige Aufbringung von ca. 8500 Rbl. 

zur Anschaffung des für die Schule uothwendigen 
Inventares, und

II. um die Bestreitung der jährlich wiederkehrenden 
Ausgaben.

I. Daß die zur Einrichtung erforderlichen Mittel in 
kurzer Zeit vou den Pastoren Livlands oder durch Samm­
lungen aus deu Gemeinden aufgebracht würden, ist nicht 
wohl möglich. Es bliebe nur der Weg offen, daß die 
Synode, falls sie die Gründung einer oben beschriebenen 
Musikschule für uöthig hält, sich auf die bekannte Art 
durch ihren Präses an die Livländische Ritterschaft wendet 
mit der Bitte, ob sie in der Lage und gewillt sei, dieses 
Opfer zum Wohle unserer Evangelisch-Lutherischen Kirche 
zu bringen. Zu solch einer Bitte könnte sich die Synode 
auf Grund dessen entschließen, daß ihr nicht unbekannt 
ist, mit wie weitem Herzen die Livländische Ritterschaft 
stets bereit gewesen ist, nach Möglichkeit die Bedürfnisse 
unserer Heimathkirche zu berücksichtigen.

II. In ganz anderer Weise hat sich die Kommission 
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bic Beschaffung bei alljährlich nöthig werbenben Ausgaben 
gebachl.

Betrachtet man die Summe von 7770 Rbl., so ist bas 
ans 20 Schüler vertheilt, ein jährlicher Verbrauch von 
388.50 Rbl. pro Schüler. Daß bie sich zur Ausbildung 
meldenden selbst diese große Summe aufbringen, scheint 
unmöglich. Es muß ihnen Hülfe geboten werden.

Angenommen, daß die Schüler selbst 38 Rbl. 50 Kop. 
jährlich zahlen und für Qnartier und Kost selbst aus­
kommen, so bleiben immer noch 7000 Rbl. nach. Wie 
sollen die beschafft werden?

Zur Bcantwortnug dieser Frage schlägt nun die Kom- 
inission folgenden Weg vor:

Von den 7000 Rbl. sollen jährlich durch Kollekten oder 
sonstige Veranstaltungen aus den Gemeinden Livlands 
2000 Rbl. aufgebracht werden. Die Ausrechnung, wie 
viel dann auf die einzelne Gemeinde als ihr Antheil 
entfallen würde, hat Pastor Dr. Bidder zu Lais auf 
die Bitte der Kommission hin in liebenswürdigster Weise 
für die Kommission ausgearbeitet; sie wird mit einem 
erklärenden Memorandum des Verfassers zum Schluß 
dieses Abschnittes wiedergegeben.

Die noch fehlenden 5000 Rbl. müßten aber immer 
noch beschafft werden. Da ist es nun der Gedanke an 
Stipendien, die zu stiften wären, welcher zur Lösung 
dieser Frage beitragen kann. Es müßte dazu mit Bitten 
an die Verwaltung der Lutherstiftung und an die Liv­
ländische Ritterschast gegangen werden, es möchten 
von dort her nach Möglichkeit zum in Rede stehenden 
Zivecke Stipendien gestiftet werden. In rvelchem Maße 
sich die Lutherstiftung und die Livländische Ritterschaft 
am Geben betheiligerl würden, kann noch kaum fixirt wer­
den. — Gesetzt den Fall, von der Lutherstiftung wären 
Stipendien ä 350 Rbl. erhältlich, so blieben immer- 
hiir noch bis 4300 Rbl. ungedeckt. Da müßte dann wohl 
an die Ritterschaft mit der Bitte um diesen Betrag ge­
gangen werden. —

Tie angesetzten Summen habeil nur Geltung, falls 
die ganze Sache, wie es im ursprünglichen Plane liegt, 
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als Domestikum Livlands betrachtet wird. Sollte aber 
eine der Nachbarprovinzen oder Gemeinden ans 
dem Inneren des Reiches sich dadurch betheiligen 
wollen, daß sie auch ihre einstigen Organisten in dieser 
Anstalt bilden lassen, so könnten sie das am einfachsten 
dadurch bewerkstelligen, daß sie für je einen Schüler 350 
Rubel jährlich an die Anstalt zahlen. Es würde daun 
Livland dementsprechend entlastet werden. Die Beiträge 
könnten demnach pro rata herabgesetzt werden. Nehmen 
wir beispielsweise an, es ließe eine Schwesterprovinz und 
irgend eine Gemeinde ans dem Inneren des Reiches je 
einen Organisten ausbilden, so hätten sie je 350 Rbl. 
— 700 Rbl. im Jahre zn zahlen. Die Folge wäre, daß 
ans den Gemeinden 200 Rbl. von der eventuellen Ritter­
schaftsunterstützung 500 Rbl. nicht in Anspruch genommen 
werden würde. Damr müßte auch rechtzeitig die Meldung 
einer solchen Herabsetzung, wohin gehörig, von der Seitung 
der Schule erfolgen.

Ausdrücklich sei hier noch einmal betont, das; 
also'im aufgestellten Budget das Maximum au- 
gegebeu ist, höchst wahrscheinlich die Anforde­
rungen an Livland geringere, aber keinesfalls 
höhere werden können. - -

Die Verwendung der ganzen Summe vou 7000 Rbl. 
denkt sich nun die Kommission weiter in der Art, daß 
sie, in 20 Stipendien getheilt, den Schülern der Anstalt 
zu Gute kommen soll, und zwar ausschließlich denen, die 
durch ein gutes Aufnahmeexamen ihre musikalische Be­
gabung dargethau und ein Zeugniß ihres betreffenden 
Ortspastors über ihre sittliche Qualifikation beibringen, 
so daß die Gewähr geboten wird, daß die an die Aus­
bildung solcher Schüler gewandten Mittel nicht vergeudet 
werdeu.

Für diese Art der Unterstützung dieses Unternehmens 
sprechen noch folgende Gründe:

Zunächst wäre jede unliebsame Einmischung 
auf diese Weise ausgeschlossen. Denn Stipendien 
können zu allen möglichen Zwecken gestiftet werden, und 
es liegt ganz ausschließlich in der Hand des Stifters zu 
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bestimmen, in welcher Art die Stipendien zn benntzen sind. 
Ferner ist es nicht nothwendig, daß die eventuell von 
der Ritterschaft hergegebenen Mittel als von dieser 
Körperschaft dargebrachte bezeichnet werdendste können 
vielmehr unter dem Namen einer beliebigen Einzel­
person bestehen (z. B. „Stipendium des Herrn Land­
raths N. N. zur Ausbildung von Organisten", oder sonst 
wie). Zudem ist es auch für deu technischen Leiter der 
resp. Anstalt (Direktor) viel angenehmer, wenn auf diese 
Weise die Unterstützung geboten wird, da er dadurch nach 
Archen hin gar keine Verantwortung resp. keirrerlei Un­
annehmlichkeiten haben kann. Hierzu kommt, daß, auf 
Grund eines eingeholten Gutachtens von Seiten eines in 
solchen Dingen erfahrenen Juristen, solche Stipendien in 
jeder Beziehung sicher sind uni) von keinem da drein­
geredet werden kann.

Und weiter können auf Grund solcher erhaltenen 
Stipendien die Schüler am einfachsten verbunden werden, 
entweder als Aequivalent für das erhaltene Benefizium 
eine Reihe von Jahren, etwa nach Vorschlag der Kom­
mission 6, in einer Gemeinde Livlands als Organisten 
zu dienen, wenn ein solcher Posten ihnen nach Absol- 
virung der Schule nachgewiesen wird, anderenfalls aber 
eine Entschädigungssumme von 100 Rubeln für jedes nicht 
im Dienst absolvirte Jahr an die Stipendienverleihenden 
zu erstatten, resp. sich von den mit dem Stipendium über­
nommenen Verpflichtungen durch Rückerstattung des vollen 
Stipendienbetrages loszukaufen. Und gerade an den Ge­
nuß eines Stipendiums können derartige Verpflichtungen 
auch in gesetzlich gültiger Weise geknüpft werden. —

Sollte es sich nun als möglich erweisen, in angedeu­
teter Weise die ersorderlichen Mittel zu beschasfen, so 
könnte in kürzester Zeit der Plan realisirt werden, und 
dem in Abschnitt I. dargestellten Nothstande könnte in 
befriedigender Weife abgeholfen werden.

Zum Schluß sei noch daraus hingewiesen, daß bei der 
vorgeschlagenen Art der Unterstützung nichts verloren geht. 
Sollte aber, was eigentlich nicht anzunehmen ist, doch 
aus irgend welchen, zur Zeit nicht erkennbaren Gründen, 
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die Schließung der Schule erforderlich lvcrden, so ist doch 
schon eine Anzahl von Organisten ausgebildet, und es 
rväre jedenfalls unserer Kirche schon ein großer Dienst 
erwiesen, indem dirrch tüchtige Organisten das ganze 
musikalisch-kirchliche Leben, insonderheit die musikalische 
Ausgestaltung des Gemeindegottesdienstes, in zweckent­
sprechender Weise um ein Bedeutendes gehoben worden 
wäre. —

b) Ausrechnung der jährlichen Repartition von 20 00 Rbl. 
auf die einzelnen Gemeinden Kivtands.

Bon Pastor Dr. R. Bidder.

Die Kommission zur Ausübung eines Projekts für Be­
gründung einer Organistenschule in Livland hat mich um 
Vorstellung eines Planes ersucht, wie die 2000 Rbl., die 
außer anderweitig zu beschafsenden Mitteln zum Ultterhalt 
der Schule alljährlich von den Gemeinden unseres Landes 
aufzubringen wären, in gerechter imb billiger Weise auf 
diese vertheilt werden könnten, und dabei den Wunsch aus­
gesprochen, es möchte diese Vertheilung auf die einzelnen 
Gemeinden nach Maßgabe der Seelenzahl einer jeden vor­
genommen werden. Um diesem Ersuchen nachkommen zu 
können, habe ich von den Herren Pröbsten Data über die 
Größe jeder Gemeinde ihrer resp. Sprengel erbeten und 
auch bereitwilligst zugestellt erhalten, bin aber dabei von 
einigen Seiten auf den mir auch sonst nicht unbekannten 
Umstand noch ausdrücklich aufmerksam gemacht worden, daß 
die Bevölkerungszahl eines Kirchspiels durchaus nicht im­
mer den richtigen Maßstab zirr Berirtheilung seiner Lei- 
stuugsfähigkeit giebt. Dennoch mußte ich bei Aufstellung 
des gewünschten Planes an diesem Maßstab wenigstens im 
Großen und Ganzen festhalten, aus dem einfachen Grunde, 
weil mir kein anderer zu Gebote staud und and) Niemand 
einen besseren mir darzubicten im Stande war. Wenn 
aber ein Probst so weit ging, die städtischen Gemeinden 
von der Betheiligung an dem projektirten Werk ganz aus­
schließen §n wollen, daß sie im Besitz „künstlerisch gebilde­
ter" Organisten schwerlich als „Kundschaft" der künftigen 
Organistenschule angesehen werden dürften, so meine ich
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doch, diese oft beliebte Scheidung von Stadt und Laud gauz 
energich perhorresziren zu müssen. Denn eben die Stadt­
gemeinden, die sich den Luxus solcher Organisten gestatten 
können, sind in der Lage und sicherlich auch bereit, ihren 
weniger glücklich gestellten Schwestergemeinden aus deni 
Lande hülsreiche Hand zu bieten, damit auch sie besser vor- 
gcbildete Organisten zu gewinnen die Möglichkeit erhalten. 
Darum habe ich überall die städtischen Gemeinden ganz 
ebenso wie die ländischen zur Beisteuer herangezogen, ja 
sogar jene meist viel höher eingeschätzt, als diese, und rechne 
dabei auf volle Zustimmung der Kommission nicht nur, 
sondern aller billig Denkenden und mit den Verhältnissen 
einigermaßen Bekannten.

Aus den Angaben der Herren Pröbste geht hervor, daß 
Livland zur Zeit etwa 1095500 evangel.-luth. Gemeinde­
glieder zählt, wovon 464500 oder 42,4 °/0 auf.Nordlivland 
und 631000 oder 57,6 °/0 auf Südlivland entfallen. Bei 
der Vertheilung der 2000 Rbl. auf die beiden Laudtheile 
habe ich nun zunächst die größere Bereitwilligkeit und 
Leistungsfähigkeit von Nordlivland in Betracht gezogen 
und für dieses daher einen etwas höheren Prozentsatz, 
nämlich 46,5 °/g angenommen, so daß auf Siidlivland nur 
53,5 o/o kommen oder, in Rubeln ausgedrückt, auf jenes 930, 
auf dieses aber 1070 Rbl. Aber bei der weiteren Ver­
theilung dieser beiden Summen auf die einzelnen Sprengel 
will es mit der prozentualen Berechnung nicht mehr gailz 
glatt gehen, sondern es muß neben der Dichtigkeit der Be­
völkerung auch deren muthmaßliche Wohlhabenheit ins 
Auge gefaßt werden, so daß in Nordlivland dem volk­
reichen, aber armen Werroschen Sprengel, dem allein sonst 
33 o/o zufielen, von den 300 Rbl., die er aufzu­
bringen hätte, 26 abgezogen, und dem nur 20 °/0 reprä- 
fentirenden, aber die reichste Bevölkerung in sich fchließeu- 
den Fellinschen Sprengel zu seinen bloß 190 Rbl. zugelegt 
werden. Ebenso wäre es unbillig, Don dem kleinen Oesei 
(8 °/0) mehr als 55 Rbl. zu verlangen; die 20 Rbl. mehr, 
die aus diesen Sprengel entfielen, können dagegen Pernmi 
(16 °/0) zu feinen 150 hinzugelegt werden, während mir 
Dorpat (23 °/0) mit 215 Rbl. gerade richtig besteuert ist.
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Ich habe daher angesetzt: Werro mit 275 Rbl., Dorpat 
und Fetlin mit je 215, Pern au mit 170 und Oese l 
mit 55 Rbl., das macht in Summa 930 Rbl. Noch körn- 
plizirter steht die Sache in Südlivland. Riga-Stadt 
(31 °/0) wird nie 330 Rbl. aufbringen, wogegen Riga­
Land (15 °/0) mit seinen 19 Gemeinden sicherlich mehr als 
160 Rbl. leisten kann. Ebenso zählt Walk (20 °/0) zwar 
einige Riesengemeinden, ist aber nicht reicher als Wenden 
(16 %) oder gar Wolmar (18 %). Auch hier erfordert 
daher die Billigkeit eine andere Vertheilung: von Riga­
Stadt 100 Rbl. und von Walk 15 Rbl. abgenommen und 
auf die 3 anderen Sprengel vertheilt, ergiebt folgende 
Summen: Riga-Stadt 230, Riga-Land und Wolmar 
je 220, Wenden und Walk je 200 Rbl, zusammen 
1070 Rbl.

Was nun die Vertheilung innerhalb der Sprengel aus 
die einzelnen Gemeinden anlangt, so habe ich hier erst 
recht von der prozentualen Berechnung nach Seelenzahi 
absehen müssen. Denn es ist klar, daß z. B. 4 kleine 
Gemeinden von je 5000 Seelen leichter je 10 Rbl. aus­
bringen können, als eine große von 20000 Seelen 40 Rbi. 
Darum habe ich als höchsten Satz 25 Rubel per Gemeinde, 
als niedrigsten 5 Rnbel angenommen. Die Ueberschreitung 
dieses Maximums bei Felliu-Köppo ist nur scheinbar, denn 
eigentlich hat dies Kirchspiel doch 2 selbstständige Gemein­
den, so daß von den 35 Rbl. nur 25 auf Fellin, 10 aber 
auf Köppo zu rechnen wären; ich konnte sie aber nicht 
trennen, weil sie mir vom Probst ungetrennt aufgegebeu 
waren. Von jeglicher Zahlung habe ich die ganz kleinen 
Landgemeinden ausgeschlossen: Testama, Mohn und Peude, 
die unter 1500 Seelen haben, und St. Johannis auf Oesel 
und Rilnol, deren Seelenzahl sogar nur einige Hunderte 
betrügt. Für die Stadtgemeinden Riga, Dorpat und Per- 
uau habe ich, ganz abgesehen von der Gemeindegliederzahl, 
den höchsten Satz von je 25 Rbl., für die Vorstadt-Gemein­
den Rigas je 20 Rbl., für die kleinen Städte je 10 Rbl. 
angenommen, mit einigen Ausnahmen in jeder dieser 3 
Kategorien, deren Berechtigung jedem Sachkenner in die 
Augen springt.
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Allgemeine Nev erficht und Berechnung.

Landestheile
Anzahl 

der 
Gemeinde­

glieder

in
0/ 
/0

Jahresbeitrag

D
az

u 
Zu

sc
hl

ag
 j

У Sc
hl
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- I
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r 1

genau abge­
rundet

Nord-Livland . 464 500 42,4 848,00 850 80 00 930
Süd-Livland. . 631 000 57,6 1 152,00 1 150 00 80 1 070
Ganz Livland . 1 095 500 100 2 000,00 2 000 80 80 2 000

Dorpat .... 107 200 23 213,90 215 00 00 215
Werro............. 150 500 33 306,90 300 00 25 275
Pernau .... 74 200 16 148,80 150 20 00 170
Fellin............. 93 000 20 186,00 190 25 00 215
Oesel............. 39 600 8 74,40 75 00 20 55

Nord-Livland . 464 500 100 930,00 930 45 45 930

Riga, Stadt . 196 000 31 331,70 330 ООО 100 230
Riga, Land . . 97 500 15 160,50 160 60 00 220
Wolmar.... 113 800 18 192,60 195 25 ОО 220
Wenden .... 102 700 16 171,20 170 30 00 200
Walk............. 121 000 20 214,00 215 00 15 200

Süd-Livland. . 631 000 100 1 070,00 1070 115 115 1 070

A. Nor--Livland.

Sprengel Kirchspiele
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I. Dorpat, 
Stadt und Land

1. Dorpat, Universität .
2. „ St. Johannis
3. „ St. Petri . .
4. „ St. Marien .
5. Torma-Lohufer. . .
6. Koddafer-Allatskiwi.
7. St. Marien-Magda- 

lenen-Warrot . .
8. Lais.......................
9. Eeks.......................

10. Talkhof......................
11. St. Bartholomäi . .

700
4000

16 000
25 000
17 000
И 500

10 000
8 000
7 000
4 000
4 000 107 200

25
25
15
25
20
20

20
20
20
15
10 215
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A. Nord-Livland.

Sprengel Kirchspiele

1 G
em

ei
nd

e­
- glied

er

Su
m

m
a

—
 Jah

re
s-

 
r b

ei
trä

ge
S3

 r­ s S
um

m
a

II. Werro 1. Rauge-Rovenhof-
Eentenhof.... 18 000 20

2. Pölwe................... 15 000 20
3. Wendau................ 14 000 20
4. Neuhausen............. 13 000 20
5. Anzen................... 10 500 20
6. Rappin................... 10 000 20
7. Odenpäh................ 10 000 20
8. Camby................... 10 000 20
9. Cannapäh ................ 10 000 20

10. Ringen................... 7 000 15
11. Nüggeu................... 6 000 15
12. Theal-Fölk............. 6 000 15
13. Cawelecht................ 5 000 10
14. Harjel................... 5 000 10
15. Randen................... 4 000 10
16. Carolen................... 4 000 10
17. Werro-Stadt .... 3 000 150 500 10 275

III. Pernau, 1. Pernau, St. Nikolai 3 000 25
Stadt und Land 2. „ St. Elisabeth 15 000 25

3. Hallist................... 11 000 25
4. Fennern-Kerro . . . 10 500 20
5. Saara................... 10 000 20
6. Torgel-Zintenhof . . 7 000 15
7. St. Jakobi-Kerkau . 4 800 10
8. Auderu................... 3 000 10
9. Karkus................... 3 000 10

10. St. Michaelis. . . . 3 000 5
11. Gudmannsbach-

Tackerort............. 2 500 5
12. Testama................ 1 400 74 200 — 170

IV. Fellin 1. Fellin-Köppo .... 20 000 35
2. Helmes-Wagenküll . 14 000 25
3. Pillistfer................ 12 000 25
4. Oberpahleu............. 12 000 25
5. Groß-St. Johannis. 10 000 25
6. Farivast................... 9 000 25
7. Paistel................... 8 000 20
8. Klein-St. Johannis 4 000 20
9. Fellin-Stadt .... 4 000 93 000 15 215
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A. Nor--Livland.

Sprengel Kirchspiele
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V. Oesel 1. Arensburg-Stadt . .
2. Kielkond.................
3. Carmel....................
4. Jammn....................
5. Wolde...................
6. Pyha.......................
7. Karris....................
8. Anseküll...................
9. Mustel....................

10. Kergel......................
11. Mohn.........................
12. Peude.........................
13. St. Johannis . . .
14. Runoe......................

3 500
7 500
4 000
4 000
3 500
3 200
3 100
2 700
2 500
2 300
1 500
1 200

400
200 39 600

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

55
Sumina:

5 Sprengel 63 Kirchspiele 464 500

B. Süd-Livland.

930

Sprengel Kirchspiele
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Rbl.
tS

Rbl.

I. Riga, 
Stadt und 

Patrimonium

1. Riga, St. Jakob . .
2. „ Doni.................
3. „ St. Peter . .
4. , St. Johannis
5. „ Jesus ....
6. „ Gertrud . . .
7. „ St. Paul . .
8. „ St. Trinitatis
9. „ Martin....

10. , Luther ....
11. Katlakaln-St. Olai .
12. Pinkenhof..................
13. Bickern......................
14. Holmhos..................

10 500
10 000

8 000
30 000
19 000
42 000 
18 000 
10 000
21 000
14 000

5 000
3 500
3 500
1 500 196 000

25
25
25
25
20
20
20
10
20
20

5
5
5
5 230
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В. Sü)-Livland.

Sprengel Kirchspiele
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II. Riga, Land 1. Schlock-Dubbeln . . 10 000 15
2. Lennewarden-Groß-

Jungfernhof. . . 8 000 15
3. Kokenhusen-

Kroppenhof . . . 7 500 15
4. Sissegal-Altenwoga. 7 200 15
5. Loddiger-Trehden . . 7 000 15
6. Uexküll-Kirchholm. . 6 500 15
7. Dünamiinde-

Bolderaa .... 6 000 15
8. Kremon................ 5 200 15
9. Segewolde-

Kempenhof. . . . 5 000 10
10. Peterskapelle - Adia-

münde-Zarnikau . 4 500 10
11. Ascheraden............. 4 500 10
12. Allasch-Wangasch . . 4 300 10
13. Leniburg................ 4 200 10
14. Sunzel................... 3 300 10
15. Nitau...................... 3 300 10
16. Dahlen................... 3 300 10
17. Rodenpois............. 3 200 10
18. Neuermühlen-

Westerotten . . . 2 500 5
19. Jürgensburg .... 2 000 97 000 5 220

III. Wolmar 1. Salisburg............. 11 000 20
2. Süd-Rujen............. 11000 20
3. Nord-Rujen............. 10 000 20
4. Allendorf................ 8 000 15
5. Burtneck................ 8 000 15
6. WolmarWolmarshof 7 700 15
7. „ Weidenhof . 7 000 15
8. St. Matthiae. . . . 7 000 15
9. Salis...................... 7 000 15

10. Roop...................... 7 000 15
11. Ubbenorm................ 7 000 15
12. Perniget................ 5 500 10
13. Papendorf............. 5 000 10
14. Lemsal................... 5 000 10
15. St. Catharinen. . . 3 800 5
16. Dickeln-Hochrosen. . 3 800 113 800 5 220
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В. Süd-Livland.

Griwing, Organistenschule.

Sprengel Kirchspiele
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IV. Wenden 1. Ronneburg............. 9 800 15
152. Neu-Pebalg............. 9 200

3. Seßweqen................ 9 000 15
4. Att-Pebalg............. 8 600 15
5. Lubahn ................... 8 000 15
6. Serben-Drosteuhof . 8 000 15
7. Laudohn ................ 7 100 10
8. Wenden-Land.... 7 100 10
9. Arrasch................... 5 800 10

10. Kalzenau-Fehteln. . 5 400 10
11. Linden-Festen.... 4 900 10
12. Lösern.................... 4 700 10
13. Schuhjen-Lodenhof . 4 700 16
14. Erlaa-Ogershof. . . 4 000 10
15. Lasdohn ................ 3 000 10
16. Bersohn................ 2 200 10
17. Wenden-Stadt . . . 1200 102 700 10 200

V. Walk 1. Marienburg-Selling-
Hof ....... 28 000 20

2. Schwaneburg.... 17 000 20
3. Smilten................... 10 000 20
4. Trikaten................ 9 000 20
5. Palzmar-Serbigall . 8 000 20
6. Tirsen-Wellan . . . 8 000 20
7. Ermes.................... 6 000 10
8. Luhde................... ... 6 000 10
9. Adsel....................... 6 000 10

10. Oppekaln................ 6 000 10
11. Wohlfahrt.............
12. Walk, deutsch-

5 000 10

lettisch ................ 5 000 10
13. Walk, esthnisch . . . 3 000 10
14. Aahof....................... 4 000 121 000 10 200

Summa:
5 Sprengel 80 Kirchspiele 631 000 1070

10 Sprengel 143 Kirchspiele 1095500 2000
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VII. Antrag an die Sgrrngels-Synoden.
Tie Kommission zur Ausarbeitung eines Projektes für 

eine Organistenschule stellt an die Sprengelssynoden fol­
genden Antrag:

Tie Sprengelssynoden wollten die Darlegun­
gen vorstehenden Projektes zum Berathungs- 
gegenstande machen und ihre Vota zu folgenden 
Fragen für die Provinzial-Synode d. I. 1900 ab­
geben:

a) ad I.: Soll dem thatsächlich vorhandenen Noth­
stande durch die Gründung eines Musik-Instituts 
abgeholfen werden?

b) ad II.: Ist die Sprengelssynode mit der vorge­
schlagenen Gründung einer privaten Musik­
schule einverstanden?

c) ad III.: Erachtet es die Sprengelssynode für mög­
lich, die Musikschule nach den angegebenen Ge­
sichtspunkten über Einrichtung, Organisation, 
Leseprogramm u. s. w. ins Leben zu rufen?

d) ad V.: Sollen die Regeln zur Grundlage für die 
internen Beziehungen zwischen dem Direktor der 
Anstalt und dem Kuratorium gemacht werden?

e) ad VI.: Werden die Kostenanschläge für die Grün­
dung und Erhaltung der Anstalt acccptirt, und 
sind die Sprengelssynoden bereit, aus ihren Ge­
meinden die Maximalsumme von 2000 Rbl. jähr­
lich für die Unterhaltung der Musikfchule nach 
dem angegebenen Repartitionsfonds aufzubrin­
gen?

VIII. Schluhvrmrrkungen.
Im Laufe der Berathungen wurde es für die Kommis­

sionsglieder immer klarer, daß uoch vor der definitiven 
Abfassung des Projektes ein Fachmann in der Musik die 
Organisten-Semiuare im Auslande besuchen müsse, um 
die Organisation, Arbeitsweise, die Lehrmethode u. s. w. 
derselben kennen zu lernen und die draußen gesammelten 
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Erfahrungen für das Projekt zu Verwertheu. Daher bat 
die Kommission den Musikdirektor R. Griwing, für 4 
Wochen, und zwar von Ende März bis Ende April a. c., 
hinauszugehen, und garantirte ihm für diese Reise 250 
Rbl., welche sie ihm bis zum Schluß des laufenden Jahres 
zu beschaffen versprach. Dadurch ist es möglich geworden, 
das Projekt in seinen fachmännischen Theilen auf Grund 
langbewührter Praxis und persönlicher Orientirung aus­
zuarbeiten.

Da die Kommission von sich aus die Abdelegirung 
des Fachmanns, welche vor Eröffnung der Musikschule 
jedenfalls nothwendig geworden wäre, schon für dieses 
Jahr beschlossen, so hat sie gewiß kein Recht, die Synodalen 
darum zu bitten, ihr bei der auf sich genommenen Bestrei­
tung der Reisekosten behülflich zu sein, hofft aber choch, 
daß die für die Sache interessirten Amtsbrüder ihre Bei­
träge, welche sich bei Theilnahme aller auf 2 Rbl. 
belaufeu würden, nicht vorenrhalten werden. Sie bittet 
daher die Synodalen, ihre eventuellen Beitrüge, sowie den 
Betrag für den Drnck des Projektes (50 Kop. pro 
Exemplar) durch die Herren Pröbste dem Kommis- 
fiousgliede Pastor F. Hollmann—Marien-Magda- 
lenen zukommen lassen zu wollen.

Indem die Kommission hiermit das ihr gewordene 
Kommissum als erledigt betrachtet, hoffte sie zu Gott, 
daß ihre Arbeit, welche sie nach Maßgabe ihrer Kräfte 
mit bestem Wissen und Wollen zu erledigen gesucht hat, 
nicht nur wohlwollende Aufnahme finden, sondern die An­
regung und den Ansporn zu thatkräftiger Jnangriff- 
nahme der so nothwendigen Sache bieten werde. Das walte 
Gott zum Segen für unsere Heimath und unsere teure 
evang.-luth. Landeskirche!

Pastor F. Hollmann-Marien-Magdalenen.
„ E. Pawassar-Aahof.

Musikdirektor 91. Griwing-Dorpat.

Im Auftrage der Livl. Synode:

Pastor B. Wittrock-Oberpahlen.
5*


